
 I. Softwareüberlassung auf Dauer im nichtkaufmännischen Geschäftsverkehr 
 
 Software - Kaufvertrag 
 
 zwischen 
 
.................... (nachfolgend “Lieferant” genannt) 
 
 und 
.................... (nachfolgend “Anwender” genannt) 
 
 
 § 1 Vertragsgegenstand und Vergütung 
 

(1) Gegenstand des Vertrages ist das Computerprogramm “XY-Software”, die Anwenderdokumentation 
(Benutzerhandbuch) sowie sonstiges zugehöriges schriftliches Material, nachfolgend zusammenfassend als 
Software bezeichnet. 
 

(2) Die Software wird dem Anwender auf Dauer überlassen. Der Kaufpreis beträgt .... , .. DM. 
 
 
 § 2 Vervielfältigungsrechte  
 

(1) Der Anwender darf das gelieferte Programm vervielfältigen, soweit die jeweilige Vervielfältigung für die 
Benutzung des Programms notwendig ist. Zu den notwendigen Vervielfältigungen zählen die Installation des 
Programms vom Originaldatenträger auf den Massenspeicher der eingesetzten Hardware sowie das Laden des 
Programms in den Arbeitsspeicher. 
 

(2) Darüberhinaus kann der Anwender eine Vervielfältigung zu Sicherungszwecken vornehmen. Es darf jedoch 
jeweils nur eine einzige Sicherungskopie angefertigt und aufbewahrt werden. Diese Sicherungskopie ist als solche 
des überlassenen Programms zu kennzeichnen und mit dem der Programmdokumentation beiliegenden 
Herstelleraufkleber zu versehen. 
 

(3) Weitere Vervielfältigungen, zu denen auch die Ausgabe des Programmcodes auf einen Drucker sowie das 
Fotokopieren des Handbuchs zählen, darf der Anwender nicht anfertigen. 
 
 
 § 3 Mehrfachnutzungen und Netzwerkeinsatz 
 

(1) Der Anwender darf die Software auf jeder ihm zur Verfügung stehenden Hardware einsetzen. Wechselt der 
Anwender jedoch die Hardware, muß er die Software vom Massenspeicher der bisher verwendeten Hardware 
löschen. Ein zeitgleiches Einspeichern, Vorrätighalten oder Benutzen auf mehr als nur einer Hardware ist 
unzulässig. 
 

(2) Der Einsatz der überlassenen Software innerhalb eines Netzwerkes oder eines sonstigen Mehrstations-
Rechensystems ist unzulässig, sofern damit die Möglichkeit zeitgleicher Mehrfachnutzung des Programms 
geschaffen wird. Möchte der Anwender die Software innerhalb eines Netzwerks oder sonstiger Mehrstations-
Rechensysteme einsetzen, muß er eine zeitgleiche Mehrfachnutzung durch Zugriffsschutzmechanismen 
unterbinden oder dem Lieferanten eine besondere Netzwerkgebühr entrichten, deren Höhe sich nach der Anzahl 
der an das Rechensystem angeschlossenen Benutzer bestimmt. Die im Einzelfall zu entrichtende Netzwerkgebühr 
wird der Lieferant dem Anwender umgehend mitteilen, sobald dieser dem Lieferanten den geplanten 
Netzwerkeinsatz einschließlich der Anzahl angeschlossener Benutzer schriftlich bekanntgegeben hat. Der Einsatz 
in einem  Netzwerk ist erst nach der vollständigen Entrichtung der Netzwerkgebühr zulässig. 
 
 
 



 § 4 Weiterveräußerung und Weitervermietung 
 

(1) Der Anwender darf die Software einschließlich des Benutzerhandbuchs und des sonstigen Begleitmaterials 
auf Dauer an Dritte veräußern oder verschenken, vorausgesetzt der erwerbende Dritte erklärt sich mit der 
Weitergeltung der vorliegenden Vertragsbedingungen auch ihm gegenüber einverstanden.  
 

(2) Der Anwender muß die vorliegenden Vertragsbedingungen sorgfältig aufbewahren. Vor der Weitergabe der 
Software muß er sie dem neuen Anwender zur Kenntnisnahme vorlegen. Sollte der Anwender zum Zeitpunkt der 
Weitergabe die vorliegenden Vertragsbedingungen nicht mehr in Besitz haben, ist er verpflichtet, zunächst ein 
Ersatzexemplar beim Hersteller anzufordern. Die entstehenden Versandkosten trägt der Anwender. 
 

(3) Im Falle der Weitergabe muß der Anwender dem neuen Anwender sämtliche Programmkopien einschließlich 
gegebenenfalls vorhandener Sicherheitskopien übergeben oder die nicht übergebenen Kopien vernichten. Infolge 
der Weitergabe erlischt das Recht des alten Anwenders zur Programmnutzung. Er ist verpflichtet, der 
Informationspflicht des § 11 Abs. 1 dieses Vertrages nachzukommen. 
 

(4) Der Anwender darf die Software einschließlich des Benutzerhandbuchs und des sonstigen Begleitmaterials 
Dritten auf Zeit überlassen, sofern dies nicht im Wege der Vermietung zu Erwerbszwecken oder des Leasing 
geschieht und sich der Dritte mit der Weitergeltung der vorliegenden Vertragsbedingungen auch ihm gegenüber 
einverstanden erklärt. Der überlassende Anwender muß sämtliche Programmkopien einschließlich gegebenenfalls 
vorhandener Sicherheitskopien übergeben oder die nicht übergebenen Kopien vernichten. Für die Zeit der 
Überlassung der Software an den Dritten steht dem überlassenden Anwender kein Recht zur eigenen 
Programmnutzung zu. 
 

(5) Der Anwender darf die Software Dritten nicht überlassen, wenn der begründete Verdacht besteht, der Dritte 
werde die Vertragsbedingungen verletzen, insbesondere unerlaubte Vervielfältigungen herstellen. 
 
 
 § 5 Dekompilierung und Programmänderungen 
 

(1) Die Rückübersetzung des überlassenen Programmcodes in andere Codeformen (Dekompilierung) sowie 
sonstige Arten der Rückerschließung der verschiedenen Herstellungsstufen der Software (Reverse-Engineering) 
einschließlich einer Programmänderung sind im privaten Bereich zulässig, insbesondere zum Zwecke der 
Fehlerbeseitigung oder Erweiterung des Funktionsumfangs. 
 

(2) Die Entfernung eines Kopierschutzes oder ähnlicher Schutzroutinen ist nur zulässig, sofern durch diesen 
Schutzmechanismus die störungsfreie Programmnutzung beeinträchtigt oder verhindert wird. Für die 
Beeinträchtigung oder Verhinderung störungsfreier Benutzbarkeit durch den Schutzmechanismus trägt der 
Anwender die Beweislast. 
 

(3) Die entsprechenden Handlungen im Sinne der Abs. 1 und 2 dieser Regelung dürfen nur dann kommerziell 
arbeitenden Dritten überlassen werden, die in einem potentiellen Wettbewerbsverhältnis mit dem Lieferanten 
stehen, wenn der Lieferant die gewünschten Programmänderungen nicht gegen ein angemessenes Entgelt 
vornehmen will. Dem Lieferanten ist eine hinreichende Frist zur Prüfung der Auftragsübernahme einzuräumen. 
 

(4) Sofern die genannten Handlungen aus gewerblichen Gründen vorgenommen werden, sind sie nur zulässig, 
wenn sie zur Schaffung, Wartung oder zum Funktionieren eines unabhängig geschaffenen interoperablen 
Programms unerläßlich sind und die notwendigen Informationen auch noch nicht veröffentlicht wurden oder 
sonstwie zugänglich sind, etwa beim Hersteller erfragt werden können. 
 

(5) Urhebervermerke, Seriennummern sowie sonstige der Programmidentifikation dienende Merkmale dürfen auf 
keinen Fall entfernt oder verändert werden. 
 
 
 



 § 6 Gewährleistung  
 

(1) Mängel der gelieferten Software einschließlich der Handbücher und sonstiger Unterlagen werden vom 
Lieferanten innerhalb der Gewährleistungsfrist von sechs Monaten ab Lieferung nach entsprechender Mitteilung 
durch den Anwender behoben. Dies geschieht nach Wahl des Lieferanten durch kostenfreie Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung. 
 

(2) Kann der Mangel nicht innerhalb angemessener Frist behoben werden oder ist die Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung aus sonstigen Gründen als fehlgeschlagen anzusehen, kann der Anwender nach seiner Wahl 
Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Wandelung) verlangen. Von 
einem Fehlschlagen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung ist erst auszugehen, wenn dem Lieferanten 
hinreichende Gelegenheit zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung eingeräumt wurde, ohne daß der gewünschte 
Erfolg erzielt wurde, wenn die Nachbesserung oder Ersatzlieferung unmöglich ist, wenn sie vom Lieferanten 
verweigert oder unzumutbar verzögert wird, wenn begründete Zweifel hinsichtlich der Erfolgsaussichten bestehen 
oder wenn eine Unzumutbarkeit aus sonstigen Gründen vorliegt. 
 
 
 § 7 Haftung 
 

(1) Für Schäden wegen Rechtsmängeln und Fehlens zugesicherter Eigenschaften haftet der Lieferant 
unbeschränkt. Die Haftung für anfängliches Unvermögen, Verzug und Unmöglichkeit wird auf das Fünffache des 
Überlassungsentgelts sowie auf solche Schäden begrenzt, mit deren Entstehung im Rahmen einer 
Softwareüberlassung typischerweise gerechnet werden muß. 
 

(2) Im übrigen haftet der Lieferant unbeschränkt nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit auch seiner 
gesetzlichen Vertreter und leitenden Angestellten. Für das Verschulden sonstiger Erfüllungsgehilfen haftet der 
Lieferant nur im Umfang der Haftung für anfängliches Unvermögen nach dem voranstehenden Absatz. 
 

(3) Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Lieferant nur, sofern nicht eine Pflicht verletzt wird, deren Einhaltung für 
die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflicht). Bei Verletzung der 
Kardinalpflicht ist die Haftungsbeschränkung für anfängliches Unvermögen entsprechend Abs. 1 dieser 
Haftungsregelung entsprechend heranzuziehen. 
 

(4) Die Haftung für Datenverlust wird auf den typischen Wiederherstellungsaufwand beschränkt, der bei 
regelmäßiger und gefahrentsprechender Anfertigung von Sicherungskopien eingetreten wäre. 
 

(5) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt (§ 14 ProdHG). 
 
 
 § 8 Untersuchungs- und Rügepflicht 
 

(1) Der Anwender ist verpflichtet, die gelieferte Software auf offensichtliche Mängel, die einem 
durchschnittlichen Kunden ohne weiteres auffallen, zu untersuchen. Offensichtliche Mängel, insbesondere das 
Fehlen von Datenträgern oder Handbüchern sowie erhebliche, leicht sichtbare Beschädigungen des Datenträgers, 
sind beim Lieferanten innerhalb von zwei Wochen nach Lieferung schriftlich zu rügen. Der Anwender kann hierfür 
das in der Dokumentation enthaltene Formular verwenden. Die Mängel, insbesondere die aufgetretenen 
Symptome, sind nach Kräften detailliert zu beschreiben. 
 

(2) Mängel, die nicht offensichtlich sind, müssen beim Lieferanten innerhalb von zwei Wochen nach dem 
Erkennen durch den Anwender gerügt werden. 
 

(3) Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht gilt die Software in Ansehung des betreffenden 
Mangels als genehmigt. 
 
 
 



 § 9 Eigentumsvorbehalt 
 

(1) Der Lieferant behält sich das Eigentum an der dem Anwender gelieferten Software bis zur vollständigen 
Bezahlung sämtlicher zum Zeitpunkt der Lieferung bestehender oder später entstehender Forderungen aus diesem 
Vertragsverhältnis vor; bei Bezahlung durch Scheck oder Wechsel bis zu deren Einlösung. 
 

(2) Bei verschuldeten Zahlungsrückständen des Anwenders gilt die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts 
durch den Lieferanten nicht als Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, der Lieferant teilt dies dem Anwender 
ausdrücklich mit.  
 

(3) Bei Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts durch den Lieferanten erlischt das Recht des Anwenders zur 
Weiterverwendung der Software. Sämtliche vom Anwender angefertigten Programmkopien müssen gelöscht 
werden. 
 
 
 § 10 Transportschäden bei Softwareversand 
 

Der Anwender ist verpflichtet, eventuelle Transportschäden unverzüglich und schriftlich dem Transporteur zu 
melden und dem Lieferanten eine Kopie des Schriftverkehrs zuzuschicken, denn alle Sendungen sind über den 
Lieferanten versichert. 
 
 
 § 11 Informationspflichten 
 

(1) Der Anwender ist im Falle der Weiterveräußerung der Software verpflichtet, dem Lieferanten den Namen und 
die vollständige Anschrift des Käufers schriftlich mitzuteilen. 
 

(2) Sofern es sich bei der überlassenen Software um speziell an die Hardware des Anwenders angepaßte 
Software mit einem Kaufpreis von mehr als 5.000 DM handelt, ist der Anwender auch verpflichtet, dem Lieferanten 
einen Hardwarewechsel schriftlich anzuzeigen. Gleiches gilt für den Fall, daß der Anwender die betreffende 
Software innerhalb eines Netzwerks einsetzen möchte. 
 
 § 12 Schriftform 
 

Änderungen oder Ergänzungen dieser Vertragsbedingungen, besondere, über die übliche Vertragsabwicklung 
hinausgehende Vereinbarungen sowie sonstige besondere Zusicherungen und Abmachungen dürfen von den 
Mitarbeitern des Lieferanten nicht erklärt werden. Sie sind nur nach einer schriftlichen Bestätigung durch den 
Lieferanten verbindlich. 
 
..........................    ............................ 
Unterschrift des Anwenders    Unterschrift des Lieferanten 
 
 
 
 § 13 Hinweis- und Kenntnisnahmebestätigung 
 

Mit seiner gesonderten Unterschrift bestätigt der Kunde, auf die Verwendung der vorliegenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen hingewiesen worden zu sein und diese zur Kenntnis  genommen zu haben. 
 
.......................... 
Unterschrift des Anwenders 
 



 II. Softwareüberlassung auf Dauer im kaufmännischen Geschäftsverkehr 
 
 Software - Kaufvertrag 
 
 zwischen 
 
.................... (nachfolgend “Lieferant” genannt) 
 
 und 
.................... (nachfolgend “Anwender” genannt) 
 
 
 § 1 Vertragsgegenstand 
 

(1) Der Anwender kauft das Computerprogramm “XY-Software” zum Preise von ... , .. DM. 
 

(2) Das Programmpaket besteht aus 5 Datenträgern, 1 Benutzerhandbuch, 1 Tastaturschablone sowie weiteren 
Produktinformationen. 
 
 
 § 2 Einweisung 
 

Der Lieferant wird den Anwender sowie 3 seiner Mitarbeiter halbtägig in die Benutzung der Software einweisen. 
Die Einweisung findet im Hause des Lieferanten statt. 
 
 
 § 3 Vervielfältigungsrechte und Zugriffsschutz  
 

(1) Der Anwender darf das gelieferte Programm vervielfältigen, soweit die jeweilige Vervielfältigung für die 
Benutzung des Programms notwendig ist. Zu den notwendigen Vervielfältigungen zählen die Installation des 
Programms vom Originaldatenträger auf den Massenspeicher der eingesetzten Hardware sowie das Laden des 
Programms in den Arbeitsspeicher. 
 

(2) Darüberhinaus kann der Anwender eine Vervielfältigung zu Sicherungszwecken vornehmen. Es darf jedoch 
grundsätzlich nur eine einzige Sicherungskopie angefertigt und aufbewahrt werden. Diese Sicherungskopie ist als 
solche des überlassenen Programms zu kennzeichnen und mit dem der Programmdokumentation beiliegenden 
Herstelleraufkleber zu versehen. 
 

(3) Ist aus Gründen der Datensicherheit oder der Sicherstellung einer schnellen Reaktivierung des 
Computersystems nach einem Totalausfall die turnusmäßige Sicherung des gesamten Datenbestands 
einschließlich der eingesetzten Computerprogramme unerläßlich, darf der Anwender Sicherungskopien in der 
zwingend erforderlichen Anzahl herstellen. Die betreffenden Datenträger sind entsprechend zu kennzeichnen. Die 
Sicherungskopien dürfen nur zu rein archivarischen Zwecken verwendet werden. 
 

(4) Der Anwender ist verpflichtet, den unbefugten Zugriff Dritter auf das Programm sowie die Dokumentation 
durch geeignete Vorkehrungen zu verhindern. Die gelieferten Originaldatenträger sowie die Sicherungskopien 
sind an einem gegen den unberechtigten Zugriff Dritter gesicherten Ort aufzubewahren. Die Mitarbeiter des 
Anwenders sind nachdrücklich auf die Einhaltung der vorliegenden Vertragsbedingungen sowie der 
Bestimmungen des Urheberrechts hinzuweisen. 
 

(5) Weitere Vervielfältigungen, zu denen auch die Ausgabe des Programmcodes auf einen Drucker sowie das 
Fotokopieren des Handbuchs zählen, darf der Anwender nicht anfertigen. Gegebenenfalls für Mitarbeiter 
benötigte zusätzliche Handbücher sind über den Lieferanten zu beziehen. 
 
 
 



 § 4 Mehrfachnutzungen und Netzwerkeinsatz 
 

(1) Der Anwender darf die Software auf jeder ihm zur Verfügung stehenden Hardware einsetzen. Wechselt der 
Anwender jedoch die Hardware, muß er die Software von der bisher verwendeten Hardware löschen. 
 

(2) Ein zeitgleiches Einspeichern, Vorrätighalten oder Benutzen auf mehr als nur einer Hardware ist unzulässig. 
Möchte der Anwender die Software auf mehreren Hardwarekonfigurationen zeitgleich einsetzen, etwa durch 
mehrere Mitarbeiter, muß er eine entsprechende Anzahl von Programmpaketen erwerben. 
 

(3) Der Einsatz der überlassenen Software innerhalb eines Netzwerkes oder eines sonstigen Mehrstations-
Rechensystems ist unzulässig, sofern damit die Möglichkeit zeitgleicher Mehrfachnutzung des Programms 
geschaffen wird. Möchte der Anwender die Software innerhalb eines Netzwerks oder sonstiger Mehrstations-
Rechensysteme einsetzen, muß er eine zeitgleiche Mehrfachnutzung durch Zugriffsschutzmechanismen 
unterbinden oder dem Lieferanten eine besondere Netzwerkgebühr entrichten, deren Höhe sich nach der Anzahl 
der an das Rechensystem angeschlossenen Benutzer bestimmt. Die im Einzelfall zu entrichtende Netzwerkgebühr 
wird der Lieferant dem Anwender umgehend mitteilen, sobald dieser dem Lieferanten den geplanten 
Netzwerkeinsatz einschließlich der Anzahl angeschlossener Benutzer schriftlich bekanntgegeben hat. Der Einsatz 
im Netzwerk ist erst nach der vollständigen Entrichtung der Netzwerkgebühr zulässig. 
 
 
 § 5 Dekompilierung und Programmänderungen 
 

(1) Die Rückübersetzung des überlassenen Programmcodes in andere Codeformen (Dekompilierung) sowie 
sonstige Arten der Rückerschließung der verschiedenen Herstellungsstufen der Software (Reverse-Engineering) 
einschließlich einer Programmänderung sind für den eigenen Gebrauch zulässig, insbesondere zum Zwecke der 
Fehlerbeseitigung oder Erweiterung des Funktionsumfangs. Zum eigenen Gebrauch im Sinne dieser Regelung 
zählt insbesondere der private Gebrauch des Anwenders. Daneben zählt zum eigenen Gebrauch aber auch der 
beruflichen oder erwerbswirtschaftlichen Zwecken dienende Gebrauch, sofern er sich auf die eigene Verwendung 
durch den Anwender oder seiner Mitarbeiter beschränkt und nicht nach außen hin in irgendeiner Art und Weise 
gewerblich verwertet werden soll. 
 

(2) Die Entfernung eines Kopierschutzes oder ähnlicher Schutzroutinen ist nur zulässig, sofern durch diesen 
Schutzmechanismus die störungsfreie Programmnutzung beeinträchtigt oder verhindert wird. Für die 
Beeinträchtigung oder Verhinderung störungsfreier Benutzbarkeit durch den Schutzmechanismus trägt der 
Anwender die Beweislast. § 11 Abs. 3 der vorliegenden Vertragsbedingungen ist zu berücksichtigen. 
 

(3) Die entsprechenden Handlungen nach Abs. 2 dürfen nur dann kommerziell arbeitenden Dritten überlassen 
werden, die in einem potentiellen Wettbewerbsverhältnis mit dem Lieferanten stehen, wenn der Lieferant die 
gewünschten Programmänderungen nicht gegen ein angemessenes Entgelt vornehmen will. Dem Lieferanten ist 
eine hinreichende Frist zur Prüfung der Auftragsübernahme einzuräumen sowie der Namen des Dritten mitzuteilen. 
 

(4) Sofern die genannten Handlungen aus gewerblichen Gründen vorgenommen werden, sind sie nur zulässig, 
wenn sie zur Schaffung, Wartung oder zum Funktionieren eines unabhängig geschaffenen interoperablen 
Programms unerläßlich sind und die notwendigen Informationen auch noch nicht veröffentlicht wurden oder 
sonstwie zugänglich sind, etwa beim Hersteller erfragt werden können. Die Herstelleranschrift entnehmen Sie bitte 
dem vorderen Deckblatt des Benutzerhandbuchs. 
 

(5) Urhebervermerke, Seriennummern sowie sonstige der Programmidentifikation dienende Merkmale dürfen auf 
keinen Fall entfernt oder verändert werden. 
 
 
 



 § 6 Weiterveräußerung und Weitervermietung 
 

(1) Der Anwender darf die Software einschließlich des Benutzerhandbuchs und des sonstigen Begleitmaterials  
auf Dauer an Dritte veräußern oder verschenken, vorausgesetzt der erwerbende Dritte erklärt sich mit der 
Weitergeltung der vorliegenden Vertragsbedingungen auch ihm gegenüber einverstanden. Im Falle der 
Weitergabe muß der Anwender dem neuen Anwender sämtliche Programmkopien einschließlich gegebenenfalls 
vorhandener Sicherheitskopien übergeben oder die nicht übergebenen Kopien vernichten. Infolge der 
Weitergabe erlischt das Recht des alten Anwenders zur Programmnutzung. Er ist verpflichtet, der 
Informationspflicht des § 11 Abs. 1 dieses Vertrages nachzukommen. 
 

(2) Der Anwender darf die Software einschließlich des Benutzerhandbuchs und des sonstigen Begleitmaterials 
Dritten auf Zeit überlassen, sofern dies nicht im Wege der Vermietung zu Erwerbszwecken oder des Leasing 
geschieht und sich der Dritte mit der Weitergeltung der vorliegenden Vertragsbedingungen auch ihm gegenüber 
einverstanden erklärt und der überlassende Anwender sämtliche Programmkopien einschließlich gegebenenfalls 
vorhandener Sicherheitskopien übergibt oder die nicht übergebenen Kopien vernichtet. Für die Zeit der 
Überlassung der Software an den Dritten steht dem überlassenden Anwender kein Recht zur eigenen 
Programmnutzung zu. 
 

(3) Der Anwender darf die Software Dritten nicht überlassen, wenn der begründete Verdacht besteht, der Dritte 
werde die Vertragsbedingungen verletzen, insbesondere unerlaubte Vervielfältigungen herstellen. Dies gilt auch 
im Hinblick auf Mitarbeiter des Anwenders. 
 
 
 § 7 Gewährleistung  
 

(1) Mängel der gelieferten Software einschließlich der Handbücher und sonstiger Unterlagen werden vom 
Lieferanten innerhalb der Gewährleistungsfrist von sechs Monaten ab Lieferung nach entsprechender Mitteilung 
durch den Anwender behoben. Dies geschieht nach Wahl des Lieferanten durch Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung.  
 

(2) Sofern die Software zum Zwecke der Nachbesserung oder Ersatzlieferung an den Lieferanten zurückzugeben 
ist, treffen den Anwender die hierfür anfallenden Transportkosten. 
 

(3) Bei einem Fehlschlagen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Anwender Wandelung oder 
Minderung geltend machen. 
 
 
 § 8 Haftung 
 

(1) Für Schäden wegen Rechtsmängeln und Fehlens zugesicherter Eigenschaften haftet der Lieferant 
unbeschränkt. Die Haftung für anfängliches Unvermögen wird auf das Fünffache des Überlassungsentgelts 
sowie auf solche Schäden begrenzt, mit deren Entstehung im Rahmen einer Softwareüberlassung typischerweise 
gerechnet werden muß. 
 

(2) Im übrigen haftet der Lieferant unbeschränkt nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit auch seiner 
gesetzlichen Vertreter und leitenden Angestellten. Für das Verschulden sonstiger Erfüllungsgehilfen haftet der 
Lieferant nur im Umfang der Haftung für anfängliches Unvermögen nach dem voranstehenden Absatz.  
 

(3) Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Lieferant nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, deren Einhaltung für die 
Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflicht). Bei Verletzung einer 
Kardinalpflicht ist die Haftungsbeschränkung für anfängliches Unvermögen nach Abs. 1 dieser Haftungsreglung 
entsprechend heranzuziehen. 
 

(4) Die Haftung für Datenverlust wird auf den typischen Wiederherstellungsaufwand beschränkt, der bei 
regelmäßiger und gefahrentsprechender Anfertigung von Sicherungskopien eingetreten wäre. 
 

(5) Die vorstehenden Regelungen gelten auch zugunsten unserer Mitarbeiter. 
 

(6) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt (§ 14 ProdHG). 
 
 
 



 § 9 Untersuchungs- und Rügepflicht 
 

(1) Der Anwender wird die gelieferte Software einschließlich der Dokumentation innerhalb von 8 Werktagen 
nach Lieferung untersuchen, insbesondere im Hinblick auf die Vollständigkeit der Datenträger und Handbücher 
sowie der Funktionsfähigkeit grundlegender Programmfunktionen. Mängel, die hierbei festgestellt werden oder 
feststellbar sind, müssen dem Lieferanten innerhalb weiterer 8 Werktage mittels eingeschriebenen Briefs auf dem 
der Dokumentation beiliegenden Formular gemeldet werden. Die Mängelrüge muß eine nach Kräften zu 
detaillierende Beschreibung der Mängel beinhalten. Die Vorgaben des Mängelformulars sind zu beachten. 
 

(2) Mängel, die im Rahmen der beschriebenen ordnungsgemäßen Untersuchung nicht feststellbar sind, müssen 
innerhalb von 8 Werktagen nach Entdeckung unter Einhaltung der dargelegten Rügeanforderungen gerügt 
werden.  
 

(3) Bei einer Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht gilt die Software in Ansehung des betreffenden 
Mangels als genehmigt. 
 
 
 § 10 Obhutspflicht 
 

Der Anwender wird die gelieferten Originaldatenträger an einem gegen den unberechtigten Zugriff Dritter 
gesicherten Ort aufbewahren sowie seine Mitarbeiter nachdrücklich auf die Einhaltung der vorliegenden 
Vertragsbedingungen sowie der Regelungen des Urheberrechts hinweisen. 
 
 
 § 11 Informationspflichten 

(1) Der Anwender ist im Falle der Weiterveräußerung der Software verpflichtet, dem Hersteller den Namen und 
die vollständige Anschrift des Käufers schriftlich mitzuteilen. 
 

(2) Sofern es sich bei der überlassenen Software um speziell an die Hardware des Anwenders angepaßte 
Software mit einem Kaufpreis von mehr als 5.000 DM handelt, ist der Anwender auch verpflichtet, dem Hersteller 
einen Hardwarewechsel schriftlich anzuzeigen. Gleiches gilt für den Fall, daß der Anwender die betreffende 
Software innerhalb eines Netzwerks einsetzen möchte. 
 

(3) Der Anwender ist unabhängig vom Wert der überlassenen Software dazu verpflichtet, dem Lieferanten die 
Entfernung eines Kopierschutzes oder einer ähnlichen Schutzroutine aus dem Programmcode schriftlich 
anzuzeigen. Die für eine derartige erlaubte Programmänderung notwendige Störung der Programmnutzung muß 
der Anwender möglichst genau umschreiben. Die Umschreibungspflicht umfaßt eine detaillierte Darstellung der 
aufgetretenen Störungssymptome, der vermuteten Störungsursache sowie insbesondere eine eingehende 
Beschreibung der vorgenommenen Programmänderung. 
 
 
 § 12 Eigentumsvorbehalt 
 

(1) Der Lieferant behält sich das Eigentum an der dem Anwender gelieferten Software bis zur vollständigen 
Bezahlung sämtlicher zum Zeitpunkt der Lieferung bestehender oder später entstehender Forderungen aus diesem 
Vertragsverhältnis vor; bei Bezahlung durch Scheck oder Wechsel bis zu deren Einlösung. 
 

(2) Bei verschuldeten Zahlungsrückständen des Anwenders sowie bei einer erheblichen Verletzung von 
Sorgfalts- oder Obhutspflichten gilt die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts durch den Lieferanten nicht 
als Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, der Lieferant teilt dies dem Anwender ausdrücklich mit. 
 

(3) Bei Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts durch den Lieferanten erlischt das Recht des Anwenders zur 
Weiterverwendung der Software. Sämtliche vom Anwender angefertigten Programmkopien müssen gelöscht 
werden. 

 
 



 § 13 Kollision mit anderen Geschäftsbedingungen 
 

Sofern der Anwender ebenfalls Allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet, kommt der Vertrag auch ohne 
ausdrückliche Einigung über den Einbezug Allgemeiner Geschäftsbedingungen zustande. Soweit die 
verschiedenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen inhaltlich übereinstimmen, gelten diese als vereinbart. An die 
Stelle sich widersprechender Einzelregelungen treten die Regelungen des dispositiven Rechts. Gleiches gilt für 
den Fall, daß die Geschäftsbedingungen des Anwenders Regelungen enthalten, die im Rahmen dieser 
Geschäftsbedingungen nicht enthalten sind. Enthalten vorliegende Geschäftsbedingungen Regelungen, die in 
den Geschäftsbedingungen des Anwenders nicht enthalten sind, so gelten die vorliegenden 
Geschäftsbedingungen. 
 
 
 § 14 Schriftform 

Sämtliche Vereinbarungen, die eine Änderung, Ergänzung oder Konkretisierung dieser Vertragsbedingungen 
beinhalten, sowie besondere Zusicherungen und Abmachungen sind schriftlich niederzulegen. Werden sie von 
Vertretern oder Hilfspersonen des Lieferanten erklärt, sind sie nur dann verbindlich, wenn der Lieferant hierfür 
seine schriftliche Zustimmung erteilt. 
 
 
 § 15 Hinweis- und Kenntnisnahmebestätigung 
 

Dem Kunden ist die Verwendung der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen seitens des Lieferanten 
bekannt. Er hatte die Möglichkeit, von ihrem Inhalt in zumutbarer Weise Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 § 16 Rechtswahl 
 

Die Parteien vereinbaren im Hinblick auf sämtliche Rechtsbeziehungen aus diesem Vertragsverhältnis die 
Anwendung des Rechts der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluß des UN-Kaufrechts. 
 
 
 § 17 Gerichtsstand 
 

Sofern der Anwender Vollkaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, wird für sämtliche Streitigkeiten, die im Rahmen der 
Abwicklung dieses Vertragsverhältnisses entstehen, Frankfurt am Main als Gerichtsstand vereinbart. 
 
..........................    .......................... 
Unterschrift des Anwenders    Unterschrift des Lieferanten 
 



 III. Softwareüberlassung auf Dauer bei Massensoftware mit Registrierkarte  
 
Teil I.  Software-Kaufvertrag zwischen Händler und Anwender 
 
 Allgemeine Geschäftsbedingungen zum Softwareerwerb 
 
 
 § 1 Besondere Vertragsgestaltung  
 

Der Kunde erwirbt die Computersoftware ohne Benutzungsrecht. Er wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, 
daß er die Software nur benutzen darf, wenn er mit dem Hersteller einen gesonderten Nutzungsvertrag abschließt. 
Die hierfür auszufüllende Registrierkarte wurde dem Kunden zusammen mit den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des Herstellers vor Vertragsabschluß vorgelegt. Der Kunde hat dies durch sein auf der 
Registrierkarte gesondert unterschriebenes Empfangsbekenntnis bestätigt. 
 
 
 § 2 Gewährleistung  
 

(1) Mängel der gelieferten Software einschließlich der Handbücher und sonstiger Unterlagen werden innerhalb 
der Gewährleistungsfrist von sechs Monaten ab Lieferung nach entsprechender Mitteilung durch den Kunden 
behoben. Dies geschieht nach Wahl des Verkäufers durch kostenfreie Nachbesserung oder Ersatzlieferung. 
 

(2) Kann der Mangel nicht innerhalb angemessener Frist behoben werden oder ist die Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung aus sonstigen Gründen als fehlgeschlagen anzusehen, kann der Kunde nach seiner Wahl 
Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Wandelung) verlangen. Von 
einem Fehlschlagen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung ist erst auszugehen, wenn dem Verkäufer 
hinreichende Gelegenheit zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung eingeräumt wurde, wenn sie unmöglich ist, 
wenn sie vom Verkäufer verweigert oder unzumutbar verzögert wird, wenn begründete Zweifel hinsichtlich der 
Erfolgsaussichten bestehen oder wenn eine Unzumutbarkeit aus sonstigen Gründen vorliegt. 
 
 
 § 3 Haftung 
 

Für Schäden wegen Rechtsmängeln und Fehlens zugesicherter Eigenschaften haftet der Verkäufer 
unbeschränkt. Die Haftung für anfängliches Unvermögen, Verzug und Unmöglichkeit wird auf das Fünffache des 
Überlassungsentgelts sowie auf solche Schäden begrenzt, mit deren Entstehung im Rahmen einer 
Softwareüberlassung typischerweise gerechnet werden muß. Im übrigen haftet der Verkäufer nur für Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit auch seiner gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen, sofern nicht eine Pflicht verletzt 
wird, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflicht). Bei 
Verletzung der Kardinalpflicht ist die Haftungsbeschränkung für anfängliches Unvermögen entsprechend 
heranzuziehen. 
 
 
 § 4 Untersuchungs- und Rügepflicht 
 

(1) Der Kunde ist verpflichtet, die gelieferte Software auf offensichtliche Mängel, die einem durchschnittlichen 
Kunden ohne weiteres auffallen, zu untersuchen. Offensichtliche Mängel, insbesondere das Fehlen von 
Datenträgern oder Handbüchern sowie erhebliche, leicht sichtbare Beschädigungen des Datenträgers, sind beim 
Verkäufer innerhalb von zwei Wochen nach Lieferung schriftlich zu rügen. 
 

(2) Mängel, die nicht offensichtlich sind, müssen beim Verkäufer innerhalb von zwei Wochen nach dem 
Erkennen durch den Kunden gerügt werden. 
 

(3) Die Mängel, insbesondere die aufgetretenen Symptome, sind möglichst präzise zu beschreiben. 
 

(4) Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht gilt die Software in Ansehung des betreffenden 
Mangels als genehmigt. 
 
 



 
Teil II. Benutzungsvertrag zwischen Hersteller und Anwender 
 
 
1. Registrierkarte 
 
 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Herr/Frau:                       ¦                  +-----------+  ¦ 
¦                                 ¦                  ¦           ¦  ¦ 
¦------------------------------   ¦                  ¦           ¦  ¦ 
¦Straße, Hausnr.                  ¦                  ¦           ¦  ¦ 
¦                                 ¦                  ¦           ¦  ¦ 
¦------------------------------   ¦                  +-----------+  ¦ 
¦Postleitzahl, Ort:               ¦                                 ¦ 
¦                                 ¦                                 ¦ 
¦------------------------------   ¦                                 ¦ 
¦                                 ¦                                 ¦ 
¦hat heute das Programm mit der   ¦                                 ¦ 
¦Seriennummer 123456789           ¦     An                          ¦ 
¦erworben.                        ¦                                 ¦ 
¦                                 ¦     Softwarehersteller XY       ¦ 
¦                                 ¦                                 ¦ 
¦                                 ¦     ------------------------    ¦ 
¦------------------------------   ¦                                 ¦ 
¦Unterschr. und Stempel des Händl.¦     ------------------------    ¦ 
¦                                 ¦                                 ¦ 
¦                                 ¦                                 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
 
 Abb. 5: Vorderseite einer Registrierkarte 
 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Registrierkarte zur XY – Software                                  ¦ 
¦                                                                   ¦ 
¦Der Kunde bestätigt mit seiner Unterschrift, daß er vom            ¦ 
¦Softwarehändler vor Vertragsabschluß darauf hingewiesen wurde,     ¦ 
¦zur Benutzung der XY -Software mit der umseitig eingetragenen      ¦ 
¦Seriennummer trotz des käuflichen Erwerbs der Software nur dann    ¦ 
¦berechtigt zu sein, wenn er mit dem Hersteller einen gesonderten   ¦ 
¦Vertrag unter Einbeziehung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen    ¦ 
¦des Softwareherstellers abschließt. Der Kunde möchte einen ent-    ¦ 
¦sprechenden Vertrag mit dem Hersteller schließen.                  ¦ 
¦                                                                   ¦ 
¦....................................                               ¦ 
¦Unterschrift des Kunden                                            ¦ 
¦                                                                   ¦ 
¦Der Kunde bestätigt mit seiner zweiten Unterschrift, daß ihm die   ¦ 
¦Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Softwareherstellers vorlagen  ¦ 
¦und von ihm zur Kenntnis genommen wurden.                          ¦ 
¦                                                                   ¦ 
¦....................................                               ¦ 
¦Unterschrift des Kunden                                            ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
 
Abb. 6: Rückseite einer Registrierkarte 
 
2. Vertragsbedingungen 
 
 



 Allgemeine Geschäftsbedingungen zum Benutzungsvertrag 
 
 § 1 Allgemeines  
 

Gegenstand dieses Vertrages ist das Benutzungsrecht für das Computerprogramm ”XY-Software”, die 
Benutzungsanleitung sowie sonstiges zugehöriges schriftliches Material, nachfolgend zusammenfassend als 
Software bezeichnet, die Sie von Ihrem Softwarehändler erwerben. 
 
 § 2 Vervielfältigungsrechte  
 

(1) Sie dürfen das gelieferte Programm vervielfältigen, soweit die jeweilige Vervielfältigung für die Benutzung 
des Programms  notwendig ist. Zu den notwendigen Vervielfältigungen zählen die Installation des Programms vom 
Originaldatenträger auf den Massenspeicher der eingesetzten Hardware sowie das Laden des Programms in den 
Arbeitsspeicher. 
 

(2) Darüberhinaus können Sie eine Vervielfältigung zu Sicherungszwecken vornehmen. Es darf jedoch jeweils 
nur eine einzige Sicherungskopie angefertigt und aufbewahrt werden. Diese Sicherungskopie ist als solche des 
überlassenen Programms zu kennzeichnen und mit dem der Programmdokumentation beiliegenden 
Herstelleraufkleber zu versehen. 
 

(3) Weitere Vervielfältigungen, zu denen auch die Ausgabe des Programmcodes auf einen Drucker sowie das 
Fotokopieren des Handbuchs zählen, dürfen Sie nicht anfertigen. 
 
 
 § 3 Mehrfachnutzungen und Netzwerkeinsatz  
 

(1) Sie dürfen die Software auf jeder Ihnen zur Verfügung stehenden Hardware einsetzen. Wechseln Sie jedoch 
die Hardware, müssen Sie die Software vom Massenspeicher der bisher verwendeten Hardware löschen. Ein 
zeitgleiches Einspeichern, Vorrätighalten oder Benutzen auf mehr als nur einer Hardware ist unzulässig. 
 

(2) Der Einsatz der überlassenen Software innerhalb eines Netzwerkes oder eines sonstigen Mehrstations-
Rechensystems ist unzulässig, sofern damit die Möglichkeit zeitgleicher Mehrfachnutzung des Programms 
geschaffen wird. Möchten Sie die Software innerhalb eines Netzwerks oder sonstiger Mehrstations-
Rechensysteme einsetzen, müssen Sie eine zeitgleiche Mehrfachnutzung durch Zugriffsschutzmechanismen 
unterbinden oder eine besondere Netzwerkgebühr entrichten, deren Höhe sich nach der Anzahl der an das 
Rechensystem angeschlossenen Benutzer bestimmt. 
 

(3) Die im Einzelfall zu entrichtende Netzwerkgebühr wird Ihnen von uns umgehend mitgeteilt, sobald Sie uns 
den geplanten Netzwerkeinsatz einschließlich der Anzahl angeschlossener Benutzer schriftlich bekanntgegeben 
haben. Unsere Anschrift entnehmen Sie bitte dem vorderen Deckblatt des Benutzerhandbuchs. Der Einsatz im 
Netzwerk ist erst nach der vollständigen Entrichtung der Netzwerkgebühr zulässig. 
 
 
 § 4 Dekompilierung und Programmänderungen 
 

(1) Die Rückübersetzung des überlassenen Programmcodes in andere Codeformen (Dekompilierung) sowie 
sonstige Arten der Rückerschließung der verschiedenen Herstellungsstufen der Software (Reverse-Engineering) 
sind unzulässig. Die zum Zwecke der Herstellung der Interoperabilität eines unabhängig geschaffenen 
Computerprogramms erforderlichen Schnittstelleninformationen können gegen Erstattung eines geringen 
Kostenbeitrags bei uns angefordert werden. Die Anschrift entnehmen Sie bitte dem vorderen Deckblatt des 
Benutzerhandbuchs. 
 

(2) Die Entfernung eines Kopierschutzes oder ähnlicher Schutzroutinen, etwa einer Dongle-Abrageroutine, ist 
grundsätzlich unzulässig. Allein sofern durch diesen Schutzmechanis mus die störungsfreie Programmnutzung 
beeinträchtigt oder verhindert wird und wir trotz entsprechender Aufforderung zur Störungsbeseitigung dem 
nicht innerhalb angemessener Zeit nachgekommen sind, dürfen Sie den Kopierschutz bzw. die Schutzroutine 
entfernen. Für die Beeinträchtigung oder Verhinderung störungsfreier Benutzbarkeit durch den 
Schutzmechanismus tragen Sie die Beweislast. 

(3) Andere als die in Abs. 2 geregelten Programmänderungen, insbesondere zum Zwecke der sonstigen 
Fehlerbeseitigung oder der Erweiterung des Funktionsumfangs sind nur zulässig, wenn das geänderte Programm 
allein im Rahmen des eigenen Gebrauchs eingesetzt wird. Zum eigenen Gebrauch im Sinne dieser Regelung zählt 
insbesondere der private Gebrauch des Anwenders. Daneben zählt zum eigenen Gebrauch aber auch der 
beruflichen oder erwerbswirtschaftlichen Zwecken dienende Gebrauch, sofern er sich auf die eigene Verwendung 



durch den Anwender oder seiner Mitarbeiter beschränkt und nicht nach außen hin in irgendeiner Art und Weise 
gewerblich verwertet werden soll. 
 

(4) Die im voranstehenden Absatz angesprochenen Handlungen dürfen nur dann kommerziell arbeitenden 
Dritten überlassen werden, die mit uns in einem potentiellen Wettbewerbsverhältnis stehen, wenn wir die 
gewünschten Programmänderungen nicht gegen ein angemessenes Entgelt vornehmen wollen. Sie müssen uns 
eine hinreichende Frist zur Prüfung der Auftragsübernahme einräumen. 
 

(5) Urhebervermerke, Seriennummern sowie sonstige der Programmidentifikation dienende Merkmale dürfen Sie 
auf keinen Fall entfernen oder verändern. 
 
 
 § 5 Weiterveräußerung und Weitervermietung 
 

(1) Sie dürfen die Software einschließlich des Benutzerhandbuchs und des sonstigen Begleitmaterials auf Dauer 
an Dritte veräußern oder verschenken, vorausgesetzt der erwerbende Dritte erklärt sich mit der Weitergeltung der 
vorliegenden Vertragsbedingungen auch ihm gegenüber einverstanden. Im Falle der Weitergabe müssen Sie dem 
neuen Anwender sämtliche Programmkopien einschließlich gegebenenfalls vorhandener Sicherheitskopien 
übergeben oder die nicht übergebenen Kopien vernichten. Infolge der Weitergabe erlischt Ihr Recht zur 
Programmnutzung. Sie sind verpflichtet, der Informationspflicht des § 6 dieses Vertrages nachzukommen. 
 

(2) Sie dürfen die Software einschließlich des Benutzerhandbuchs und des sonstigen Begleitmaterials Dritten 
nicht zu Erwerbszwecken vermieten. Sie dürfen die Software verleihen (unentgeltlich überlassen), sofern der Dritte 
sich mit der Weitergeltung der vorliegenden Vertragsbedingungen auch ihm gegenüber einverstanden erklärt und 
Sie sämtliche Programmkopien einschließlich gegebenenfalls vorhandener Sicherheitskopien übergeben oder die 
nicht übergebenen Kopien vernichten. Für die Zeit der Überlassung der Software an den Dritten steht Ihnen kein 
Recht zur eigenen Programmnutzung zu. 
 

(3) Sie dürfen die Software Dritten nicht überlassen, wenn der begründete Verdacht besteht, der Dritte werde die 
Vertragsbedingungen verletzen, insbesondere unerlaubte Vervielfältigungen herstellen. 
 
 § 6 Informationspflichten 
 
Sie sind im Falle der Weiterveräußerung der Software verpflichtet, uns den Namen und die vollständige Anschrift 
des Käufers schriftlich mitzuteilen. Unsere Adresse entnehmen Sie bitte der vorderen Umschlagseite der 
Benutzungsanleitung. 
 
 
 § 7 Gewährleistung  
 
Ansprüche wegen Mängeln der Software müssen Sie gegenüber Ihrem Händler geltend machen. 
 



 IV. Softwareüberlassung auf Dauer im nichtkaufmännischen Geschäftsver- 
 kehr bei Massensoftware mit Kopierschutz 
 
 Software - Kaufvertrag 
 
 zwischen 
 
.................... (nachfolgend “Lieferant” genannt) 
 
 und 
.................... (nachfolgend “Anwender” genannt) 
 
 
 § 1 Vertragsgegenstand und Vergütung 
 

(1) Gegenstand des Vertrages ist das Computerprogramm “XY-Software”, die Anwenderdokumentation 
(Benutzerhandbuch) sowie sonstiges zugehöriges schriftliches Material, nachfolgend zusammenfassend als 
Software bezeichnet. 
 

(2) Die Software wird zum Preis von .... , .. DM auf Dauer überlassen. 
 
 
 § 2 Vervielfältigungsrechte und Ersatzkopien 
 

(1) Der Anwender darf das gelieferte Programm vervielfältigen, soweit die jeweilige Vervielfältigung für die 
Benutzung des Programms notwendig ist. Zu den notwendigen Vervielfältigungen zählen die Installation des 
Programms vom Originaldatenträger auf den Massenspeicher der eingesetzten Hardware, soweit dies vom 
Kopierschutz nicht verhindert wird, sowie das Laden des Programms in den Arbeitsspeicher. 
 
(2) Darüberhinaus darf der Anwender keine Kopien anfertigen. Dies betrifft auch die Anfertigung von 
Sicherheitskopien sowie Vervielfältigungen des Benutzerhandbuchs. Wird der Originaldatenträger beschädigt 
oder sonstwie unbrauchbar, kann der Anwender gegen Einsendung des Originaldatenträgers beim Lieferanten 
eine Ersatzkopie anfordern. Der Anwender hat hierfür eine Kostenpauschale in Höhe von 40,00 DM zuzüglich 
Versandkosten zu entrichten. 
 
 
 § 3 Mehrfachnutzungen 
 
Der Anwender darf die Software auf jeder ihm zur Verfügung stehenden Hardware einsetzen. Wechselt der 
Anwender jedoch die Hardware, muß er die Software vom Massenspeicher der bisher verwendeten Hardware 
löschen. Ein zeitgleiches Einspeichern, Vorrätighalten oder Benutzen auf mehr als nur einer Hardware ist 
unzulässig. 
 
 
 § 4 Weiterveräußerung und Weitervermietung 
 

(1) Der Anwender darf die Software einschließlich des Benutzerhandbuchs und des sonstigen Begleitmaterials 
auf Dauer an Dritte veräußern oder verschenken, vorausgesetzt der erwerbende Dritte erklärt sich mit der 
Weitergeltung der vorliegenden Vertragsbedingungen auch ihm gegenüber einverstanden. Im Falle der 
Weitergabe muß der Anwender dem neuen Anwender sämtliche Programmkopien übergeben oder die nicht 
übergebenen Kopien vernichten. Infolge der Weitergabe erlischt das Recht des alten Anwenders zur 
Programmnutzung. Er ist verpflichtet, der Informationspflicht des § 11 Abs. 1 dieses Vertrages nachzukommen. 
 

(2) Der Anwender darf die Software einschließlich des Benutzerhandbuchs und des sonstigen Begleitmaterials 
nicht zu Erwerbszwecken vermieten. Der Anwender darf die Software verleihen, sofern der Dritte sich mit der 
Weitergeltung der vorliegenden Vertragsbedingungen auch ihm gegenüber einverstanden erklärt und der 
überlassende Anwender sämtliche Programmkopien einschließlich gegebenenfalls vorhandener Sicherheitskopien 
übergibt oder die nicht übergebenen Kopien vernichtet. Für die Zeit der Überlassung der Software an den Dritten 
steht dem überlassenden Anwender kein Recht zur eigenen Programmnutzung zu. 
 

(3) Der Anwender darf die Software Dritten nicht überlassen, wenn der begründete Verdacht besteht, der Dritte 
werde die Vertragsbedingungen verletzen, insbesondere unerlaubte Vervielfältigungen herstellen. 
 



 
 § 5 Dekompilierung und Programmänderungen 
 

(1) Die Rückübersetzung des überlassenen Programmcodes in andere Codeformen (Dekompilierung) sowie 
sonstige Arten der Rückerschließung der verschiedenen Herstellungsstufen der Software (Reverse-Engineering) 
sind unzulässig. Die zum Zwecke der Herstellung der Interoperabilität eines unabhängig geschaffenen 
Computerprogramms erforderlichen Schnittstelleninformationen können gegen Erstattung eines geringen 
Kostenbeitrags beim Hersteller angefordert werden. Die Anschrift entnehmen Sie bitte dem vorderen Deckblatt 
des Benutzerhandbuchs. 
 

(2) Die Entfernung des Kopierschutzes ist unzulässig. Nur wenn der Kopierschutz die störungsfreie 
Programmnutzung beeinträchtigt oder verhindert und der Lieferant trotz einer entsprechenden Mitteilung des 
Anwenders unter genauer Beschreibung der aufgetretenen Störung die Störung nicht innerhalb angemessener 
Zeit beseitigen kann oder will, darf der Kopierschutz zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Programms 
entfernt werden. Für die Beeinträchtigung oder Verhinderung störungsfreier Benutzbarkeit durch den 
Kopierschutz trägt der Anwender die Beweislast. Die besondere Informationspflicht des Anwenders nach § 11 
Abs. 2 der vorliegenden Vertragsbedingungen ist zu beachten. 
 

(3) Andere als die in Abs. 2 geregelten Programmänderungen, insbesondere zum Zwecke der sonstigen 
Fehlerbeseitigung oder der Erweiterung des Funktionsumfangs sind nur zulässig, wenn das geänderte Programm 
allein im Rahmen des eigenen Gebrauchs eingesetzt wird. Zum eigenen Gebrauch im Sinne dieser Regelung zählt 
insbesondere der private Gebrauch des Anwenders. Daneben zählt zum eigenen Gebrauch aber auch der 
beruflichen oder erwerbswirtschaftlichen Zwecken dienende Gebrauch, sofern er sich auf die eigene Verwendung 
durch den Anwender beschränkt und nicht nach außen hin in irgendeiner Art und Weise gewerblich verwertet 
werden soll. 
 

(4) Die im vorstehenden Absatz angesprochenen Handlungen  dürfen nur dann kommerziell arbeitenden Dritten 
überlassen werden, die in einem potentiellen Wettbewerbsverhältnis mit dem Programmhersteller stehen, wenn 
der Programmhersteller die gewünschten Programmänderungen nicht gegen ein angemessenes Entgelt 
vornehmen will. Dem Hersteller ist eine hinreichende Frist zur Prüfung der Auftragsübernahme einzuräumen. 
 

(5) Urhebervermerke, Seriennummern sowie sonstige der Programmidentifikation dienende Merkmale dürfen auf 
keinen Fall entfernt oder verändert werden. 
 
 
 § 6 Gewährleistung  
 

(1) Mängel der gelieferten Software einschließlich der Handbücher und sonstiger Unterlagen werden vom 
Lieferanten innerhalb der Gewährleistungsfrist von sechs Monaten ab Lieferung nach entsprechender Mitteilung 
durch den Anwender behoben. Dies geschieht nach Wahl des Lieferanten durch kostenfreie Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung. 
 

(2) Kann der Mangel nicht innerhalb angemessener Frist behoben werden oder ist die Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung aus sonstigen Gründen als fehlgeschlagen anzusehen, kann der Anwender nach seiner Wahl 
Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Wandelung) verlangen. Von 
einem Fehlschlagen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung ist erst auszugehen, wenn dem Lieferanten 
hinreichende Gelegenheit zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung eingeräumt wurde, ohne daß der gewünschte 
Erfolg erzielt wurde, wenn die Nachbesserung oder Ersatzlieferung unmöglich ist, wenn sie vom Lieferanten 
verweigert oder unzumutbar verzögert wird, wenn begründete Zweifel hinsichtlich der Erfolgsaussichten bestehen 
oder wenn eine Unzumutbarkeit aus sonstigen Gründen vorliegt. 
 
 
 



 § 7 Haftung 
 

(1) Für Schäden wegen Rechtsmängeln und Fehlens zugesicherter Eigenschaften haftet der Lieferant 
unbeschränkt. Die Haftung für anfängliches Unvermögen, Verzug und Unmöglichkeit wird auf das Fünffache des 
Überlassungsentgelts sowie auf solche Schäden begrenzt, mit deren Entstehung im Rahmen einer 
Softwareüberlassung typischerweise gerechnet werden muß. 
 

(2) Im übrigen haftet der Lieferant unbeschränkt nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit auch seiner 
gesetzlichen Vertreter und leitenden Angestellten. Für das Verschulden sonstiger Erfüllungsgehilfen haftet der 
Lieferant nur im Umfang der Haftung für anfängliches Unvermögen nach dem voranstehenden Absatz. 
 

(3) Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Lieferant nur, sofern nicht eine Pflicht verletzt wird, deren Einhaltung für 
die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflicht). Bei Verletzung der 
Kardinalpflicht ist die Haftungsbeschränkung für anfängliches Unvermögen entsprechend Abs. 1 dieser 
Haftungsregelung entsprechend heranzuziehen. 
 

(4) Die Haftung für Datenverlust wird auf den typischen Wiederherstellungsaufwand beschränkt, der bei 
regelmäßiger und gefahrentsprechender Anfertigung von Sicherungskopien eingetreten wäre. 
 

(5) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt (§ 14 ProdHG). 
 
 
 § 8 Untersuchungs- und Rügepflicht 
 

(1) Der Anwender ist verpflichtet, die gelieferte Software auf offensichtliche Mängel, die einem 
durchschnittlichen Kunden ohne weiteres auffallen, zu untersuchen. Offensichtliche Mängel, insbesondere das 
Fehlen von Datenträgern oder Handbüchern sowie erhebliche, leicht sichtbare Beschädigungen des Datenträgers, 
sind beim Lieferanten innerhalb von zwei Wochen nach Lieferung schriftlich zu rügen. Der Anwender kann hierfür 
das in der Dokumentation enthaltene Formular verwenden. Die Mängel, insbesondere die aufgetretenen 
Symptome, sind nach Kräften detailliert zu beschreiben. 
 

(2) Mängel, die nicht offensichtlich sind, müssen beim Lieferanten innerhalb von zwei Wochen nach dem 
Erkennen durch den Anwender gerügt werden. 
 

(3) Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht gilt die Software in Ansehung des betreffenden 
Mangels als genehmigt. 
 
 
 § 9 Eigentumsvorbehalt 
 

(1) Der Lieferant behält sich das Eigentum an der dem Anwender gelieferten Software bis zur vollständigen 
Bezahlung sämtlicher zum Zeitpunkt der Lieferung bestehender oder später entstehender Forderungen aus diesem 
Vertragsverhältnis vor; bei Bezahlung durch Scheck oder Wechsel bis zu deren Einlösung. 
 

(2) Bei verschuldeten Zahlungsrückständen des Anwenders gilt die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts 
durch den Lieferanten nicht als Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, der Lieferant teilt dies dem Anwender 
ausdrücklich mit. 
 

(3) Bei Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts durch den Lieferanten erlischt das Recht des Anwenders zur 
Weiterverwendung der Software. Sämtliche vom Anwender angefertigten Programmkopien müssen gelöscht 
werden. 
 
 
 § 10 Transportschäden bei Softwareversand 
 

Der Anwender muß eventuelle Transportschäden unverzüglich und schriftlich dem Transporteur melden und 
dem Lieferanten eine Kopie des Schriftverkehrs zuschicken. Alle Sendungen sind über den Lieferanten versichert. 
 
 
 



 § 11 Informationspflichten 
 

(1) Der Anwender ist im Falle der Weiterveräußerung der Software verpflichtet, dem Hersteller den Namen und 
die vollständige Anschrift des Käufers schriftlich mitzuteilen. 
 

(2) Darf der Anwender nach § 5 Abs. 2 der vorliegenden Vertragsbedingungen den Kopierschutz oder sonstige 
Schutzroutinen entfernen, muß er die Vornahme der entsprechenden Programmänderung dem Lieferanten 
schriftlich anzeigen. Die Mitteilung muß eine möglichst genaue Beschreibung der Störungssymptome, der 
vermuteten Störungsursache sowie insbesondere eine eingehende Beschreibung der vorgenommenen 
Programmänderung umfassen. 
 
 
 § 12 Schriftform 
 

Änderungen oder Ergänzungen dieser Vertragsbedingungen, besondere, über die übliche Vertragsabwicklung 
hinausgehende Vereinbarungen sowie sonstige besondere Zusicherungen und Abmachungen dürfen von den 
Mitarbeitern des Lieferanten nicht erklärt werden. Sie sind nur nach einer schriftlichen Bestätigung durch den 
Lieferanten verbindlich. 
 
 
..........................    ............................ 
Unterschrift des Anwenders    Unterschrift des Lieferanten 
  
 



V. Softwareüberlassung auf Dauer im nichtkaufmännischen Geschäftsverkehr 
 bei Dongle-geschützter Massensoftware 
 
 Software - Kaufvertrag 
 
 zwischen 
 
.................... (nachfolgend “Lieferant” genannt) 
 
 und 
.................... (nachfolgend “Anwender” genannt) 
 
 
 § 1 Vertragsgegenstand und Vergütung 
 

(1) Gegenstand des Vertrages ist das Computerprogramm “XY-Software”, die Anwenderdokumentation 
(Benutzerhandbuch) sowie sonstiges zugehöriges schriftliches Material, nachfolgend zusammenfassend als 
Software bezeichnet. 
 

(2) Die Software wird zum Preis von .... , .. DM auf Dauer überlassen. 
 
 
 § 2 Vervielfältigungsrechte und Ersatzdongle 
 

(1) Der Anwender darf das gelieferte Programm vervielfältigen, soweit die jeweilige Vervielfältigung für die 
Benutzung des Programms notwendig ist. Zu den notwendigen Vervielfältigungen zählen die Installation des 
Programms vom Originaldatenträger auf den Massenspeicher der eingesetzten Hardware sowie das Laden des 
Programms in den Arbeitsspeicher. 
 

(2) Darüberhinaus darf der Anwender Sicherungskopien zu rein archivarischen Zwecken anfertigen. Die 
Weitergabe dieser Sicherungskopien an Dritte ist nur innerhalb der durch § 4 gezogenen Grenzen zulässig. 
 

(3) Im Falle einer Funktionsstörung des mitgelieferten Dongle kann der Anwender gegen Übersendung des 
Dongle ein Ersatzstück beim Softwarehersteller anfordern. Die Anschrift entnehmen Sie bitte dem vorderen 
Deckblatt des benutzerhandbuchs. Innerhalb der Gewährleistungsfrist (§ 6 Abs. 1) erfolgt die Ersatzlieferung 
kostenfrei. Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist ist eine Kostenpauschale in Höhe von 80,00 DM zuzüglich 
Versandkosten zu entrichten. 
 

(4) Im Falle des Diebstahls oder des sonstigen Verlusts des Dongle steht dem Anwender das Recht auf eine 
Ersatzlieferung nach Abs. 3 nicht zu. 
 
 
 § 3 Mehrfachnutzungen 
 
Der Anwender darf die Software auf jeder ihm zur Verfügung stehenden Hardware einsetzen. Wechselt der 
Anwender jedoch die Hardware, muß er die Software vom Massenspeicher der bisher verwendeten Hardware 
löschen. Ein zeitgleiches Einspeichern, Vorrätighalten oder Benutzen auf mehr als nur einer Hardware ist 
unzulässig. 
 
 
 § 4 Weiterveräußerung und Weitervermietung 
 

(1) Der Anwender darf die Software einschließlich des Benutzerhandbuchs und des sonstigen Begleitmaterials 
auf Dauer an Dritte veräußern oder verschenken, vorausgesetzt der erwerbende Dritte erklärt sich mit der 
Weitergeltung der vorliegenden Vertragsbedingungen auch ihm gegenüber einverstanden. Im Falle der 
Weitergabe muß der Anwender dem neuen Anwender sämtliche Programmkopien übergeben oder die nicht 
übergebenen Kopien vernichten. Infolge der Weitergabe erlischt das Recht des alten Anwenders zur 
Programmnutzung. Er ist verpflichtet, der Informationspflicht des § 11 Abs. 1 dieses Vertrages nachzukommen. 
 

 



(2) Der Anwender darf die Software einschließlich des Benutzerhandbuchs und des sonstigen Begleitmaterials 
nicht zu Erwerbszwecken vermieten. Der Anwender darf die Software verleihen, sofern der Dritte sich mit der 
Weitergeltung der vorliegenden Vertragsbedingungen auch ihm gegenüber einverstanden erklärt und der 
überlassende Anwender sämtliche Programmkopien einschließlich gegebenenfalls vorhandener Sicherheitskopien 
übergibt oder die nicht übergebenen Kopien vernichtet. Für die Zeit der Überlassung der Software an den Dritten 
steht dem überlassenden Anwender kein Recht zur eigenen Programmnutzung zu. 
 

(3) Der Anwender darf die Software Dritten nicht überlassen, wenn der begründete Verdacht besteht, der Dritte 
werde die Vertragsbedingungen verletzen, insbesondere unerlaubte Vervielfältigungen herstellen. 
 
 
 § 5 Dekompilierung und Programmänderungen 
 

(1) Die Rückübersetzung des überlassenen Programmcodes in andere Codeformen (Dekompilierung) sowie 
sonstige Arten der Rückerschließung der verschiedenen Herstellungsstufen der Software (Reverse-Engineering) 
sind unzulässig. Die zum Zwecke der Herstellung der Interoperabilität eines unabhängig geschaffenen 
Computerprogramms erforderlichen Schnittstelleninformationen können gegen Erstattung eines geringen 
Kostenbeitrags beim Hersteller angefordert werden. Die Anschrift entnehmen Sie bitte dem vorderen Deckblatt 
des Benutzerhandbuchs. 
 

(2) Die Entfernung oder Umgehung der Dongle-Programmroutine ist unzulässig. Nur wenn der Dongle-Schutz 
die störungsfreie Programmnutzung beeinträchtigt oder verhindert und der Lieferant trotz einer entsprechenden 
Mitteilung des Anwenders unter genauer Beschreibung der aufgetretenen Störung die Störung nicht innerhalb 
angemessener Zeit beseitigen kann oder will, darf der Dongle-Schutz zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der 
Programms entfernt oder umgangen werden. Für die Beeinträchtigung oder Verhinderung störungsfreier 
Benutzbarkeit durch den Dongle-Schutz trägt der Anwender die Beweislast. Die besondere Informationspflicht 
des Anwenders nach § 11 Abs. 2 der vorliegenden Vertragsbedingungen ist zu beachten. 
 

(3) Sonstige Programmänderungen, insbesondere zum Zwecke der nicht Dongle-abhängigen Fehlerbeseitigung 
oder der Erweiterung des Funktionsumfangs sind nur zulässig, wenn das geänderte Programm allein im Rahmen 
des eigenen Gebrauchs eingesetzt wird. Zum eigenen Gebrauch im Sinne dieser Regelung zählt insbesondere der 
private Gebrauch des Anwenders. Daneben zählt zum eigenen Gebrauch aber auch der beruflichen oder 
erwerbswirtschaftlichen Zwecken dienende Gebrauch, sofern er sich auf die eigene Verwendung durch den 
Anwender beschränkt und nicht nach außen hin in irgendeiner Art und Weise gewerblich verwertet werden soll. 
 

(4) Die im vorstehenden Absatz angesprochenen Handlungen  dürfen nur dann kommerziell arbeitenden Dritten 
überlassen werden, die in einem potentiellen Wettbewerbsverhältnis mit dem Programmhersteller stehen, wenn 
der Programmhersteller die gewünschten Programmänderungen nicht gegen ein angemessenes Entgelt 
vornehmen will. Dem Hersteller ist eine hinreichende Frist zur Prüfung der Auftragsübernahme einzuräumen. 
 

(5) Urhebervermerke, Seriennummern sowie sonstige der Programmidentifikation dienende Merkmale dürfen auf 
keinen Fall entfernt oder verändert werden. 
 
 
 § 6 Gewährleistung  
 

(1) Mängel der gelieferten Software einschließlich der Handbücher und sonstiger Unterlagen werden vom 
Lieferanten innerhalb der Gewährleistungsfrist von sechs Monaten ab Lieferung nach entsprechender Mitteilung 
durch den Anwender behoben. Dies geschieht nach Wahl des Lieferanten durch kostenfreie Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung. 
 

(2) Kann der Mangel nicht innerhalb angemessener Frist behoben werden oder ist die Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung aus sonstigen Gründen als fehlgeschlagen anzusehen, kann der Anwender nach seiner Wahl 
Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Wandelung) verlangen. Von 
einem Fehlschlagen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung ist erst auszugehen, wenn dem Lieferanten 
hinreichende Gelegenheit zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung eingeräumt wurde, ohne daß der gewünschte 
Erfolg erzielt wurde, wenn die Nachbesserung oder Ersatzlieferung unmöglich ist, wenn sie vom Lieferanten 
verweigert oder unzumutbar verzögert wird, wenn begründete Zweifel hinsichtlich der Erfolgsaussichten bestehen 
oder wenn eine Unzumutbarkeit aus sonstigen Gründen vorliegt. 
 
 
 



 § 7 Haftung 
 

(1) Für Schäden wegen Rechtsmängeln und Fehlens zugesicherter Eigenschaften haftet der Lieferant 
unbeschränkt. Die Haftung für anfängliches Unvermögen, Verzug und Unmöglichkeit wird auf das Fünffache des 
Überlassungsentgelts sowie auf solche Schäden begrenzt, mit deren Entstehung im Rahmen einer 
Softwareüberlassung typischerweise gerechnet werden muß. 
 

(2) Im übrigen haftet der Lieferant unbeschränkt nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit auch seiner 
gesetzlichen Vertreter und leitenden Angestellten. Für das Verschulden sonstiger Erfüllungsgehilfen haftet der 
Lieferant nur im Umfang der Haftung für anfängliches Unvermögen nach dem voranstehenden Absatz. 
 

(3) Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Lieferant nur, sofern nicht eine Pflicht verletzt wird, deren Einhaltung für 
die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflicht). Bei Verletzung der 
Kardinalpflicht ist die Haftungsbeschränkung für anfängliches Unvermögen entsprechend Abs. 1 dieser 
Haftungsregelung entsprechend heranzuziehen. 
 

(4) Die Haftung für Datenverlust wird auf den typischen Wiederherstellungsaufwand beschränkt, der bei 
regelmäßiger und gefahrentsprechender Anfertigung von Sicherungskopien eingetreten wäre. 
 

(5) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt (§ 14 ProdHG). 
 
 
 § 8 Untersuchungs- und Rügepflicht 
 

(1) Der Anwender ist verpflichtet, die gelieferte Software auf offensichtliche Mängel, die einem 
durchschnittlichen Kunden ohne weiteres auffallen, zu untersuchen. Offensichtliche Mängel, insbesondere das 
Fehlen von Datenträgern oder Handbüchern sowie erhebliche, leicht sichtbare Beschädigungen des Datenträgers, 
sind beim Lieferanten innerhalb von zwei Wochen nach Lieferung schriftlich zu rügen. Der Anwender kann hierfür 
das in der Dokumentation enthaltene Formular verwenden. Die Mängel, insbesondere die aufgetretenen 
Symptome, sind nach Kräften detailliert zu beschreiben. 
 

(2) Mängel, die nicht offensichtlich sind, müssen beim Lieferanten innerhalb von zwei Wochen nach dem 
Erkennen durch den Anwender gerügt werden. 
 

(3) Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht gilt die Software in Ansehung des betreffenden 
Mangels als genehmigt. 
 
 
 § 9 Eigentumsvorbehalt 
 

(1) Der Lieferant behält sich das Eigentum an der dem Anwender gelieferten Software bis zur vollständigen 
Bezahlung sämtlicher zum Zeitpunkt der Lieferung bestehender oder später entstehender Forderungen aus diesem 
Vertragsverhältnis vor; bei Bezahlung durch Scheck oder Wechsel bis zu deren Einlösung. 
 

(2) Bei verschuldeten Zahlungsrückständen des Anwenders gilt die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts 
durch den Lieferanten nicht als Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, der Lieferant teilt dies dem Anwender 
ausdrücklich mit. 
 

(3) Bei Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts durch den Lieferanten erlischt das Recht des Anwenders zur 
Weiterverwendung der Software. Sämtliche vom Anwender angefertigten Programmkopien müssen gelöscht 
werden. 
 
 
 § 10 Transportschäden bei Softwareversand 
 

Der Anwender muß eventuelle Transportschäden unverzüglich und schriftlich dem Transporteur melden und 
dem Lieferanten eine Kopie des Schriftverkehrs zuschicken. Alle Sendungen sind über den Lieferanten versichert. 
 
 
 



 § 11 Informationspflichten 
 

(1) Der Anwender ist im Falle der Weiterveräußerung der Software verpflichtet, dem Hersteller den Namen und 
die vollständige Anschrift des Käufers schriftlich mitzuteilen. 
 

(2) Darf der Anwender nach § 5 Abs. 2 der vorliegenden Vertragsbedingungen den Kopierschutz oder sonstige 
Schutzroutinen entfernen, muß er die Vornahme der entsprechenden Programmänderung dem Lieferanten 
schriftlich anzeigen. Die Mitteilung muß eine möglichst genaue Beschreibung der Störungssymptome, der 
vermuteten Störungsursache sowie insbesondere eine eingehende Beschreibung der vorgenommenen 
Programmänderung umfassen. 
 
 
 § 12 Schriftform 
 

Änderungen oder Ergänzungen dieser Vertragsbedingungen, besondere, über die übliche Vertragsabwicklung 
hinausgehende Vereinbarungen sowie sonstige besondere Zusicherungen und Abmachungen dürfen von den 
Mitarbeitern des Lieferanten nicht erklärt werden. Sie sind nur nach einer schriftlichen Bestätigung durch den 
Lieferanten verbindlich. 
 
 
 
 
..........................    ............................ 
Unterschrift des Anwenders    Unterschrift des Lieferanten 
 



VI. Die Überlassung von Individualsoftware auf Dauer im nichtkaufmännischen Geschäftsverkehr ohne 
Quellcodeüberlassung 
 
 
 Software-Erstellungsvertrag 
 
 zwischen 
 
.................... (nachfolgend “Hersteller” genannt) 
 
 und 
.................... (nachfolgend “Anwender” genannt) 
 
 
 § 1 Vertragsgegenstand 
 

Gegenstand des Vertrages ist das vom Hersteller zu entwickelnde und dem Anwender zu überlassende 
Computerprogramm “XY-Software” einschließlich Benutzungsanleitung. 
 
 
 § 2 Softwarespezifikation und Pflichtenheft 
 

(1) Die von der Software zu bewältigende Aufgabenstellung, der erforderliche Leistungsumfang sowie weitere 
Softwarespezifikationen werden im Pflichtenheft detailliert beschrieben. Die Software wird vom Hersteller nach 
den dort dargelegten Anforderungen hergestellt. 
 

(2) Das Pflichtenheft wird vom Anwender unter angemessener Beratung durch den Hersteller ausgearbeitet. Es 
soll die für eine ordnungsgemäße Programmherstellung notwendigen Informationen und Beschreibungen 
vollständig beinhalten. Ab Fertigstellung des ausgearbeiteten Pflichtenhefts wird dieses als Anlage zum 
vorliegenden Vertrag geführt. 
 
 
 § 3 Fertigstellungstermin und Installation 
 

Die Software einschließlich vollständiger Benutzungsanleitung ist bis zum ..... fertigzustellen und auf der 
Hardware des Anwenders zu installieren. 
 
 
 § 4 Vergütung  
 

Als Vergütung des Herstellers wird ein Festpreis von DM .... , .. vereinbart. 
 
 
 § 5 Quellcodeübergabe und Weiterverwertung 
 

(1) Der Hersteller ist zur Überlassung des dem ablauffähigen Programm zugrunde liegenden Quellcodes 
einschließlich der dazugehörigen Entwicklungsdokumentation nicht verpflichtet. 
 

(2) Eine Weiterentwicklung und Weiterveräußerung des Programms an Dritte ist dem Anwender nicht gestattet, 
sofern die entsprechenden Handlungen nicht durch die §§ 7 und 9 dieser Vertragsbedingungen ausdrücklich 
erlaubt wurden. 
 
 
 § 6 Vervielfältigungsrechte  
 

(1) Der Anwender darf das gelieferte Programm vervielfältigen, soweit die jeweilige Vervielfältigung für die 
Benutzung des Programms notwendig ist. Zu den notwendigen Vervielfältigungen zählen die Installation des 
Programms vom Originaldatenträger auf den Massenspeicher der eingesetzten Hardware sowie das Laden des 
Programms in den Arbeitsspeicher. 
 

 



(2) Darüberhinaus kann der Anwender eine Vervielfältigung zu Sicherungszwecken vornehmen. Es darf jedoch 
jeweils nur eine einzige Sicherungskopie angefertigt und aufbewahrt werden. Diese Sicherungskopie ist als solche 
des überlassenen Programms zu kennzeichnen und mit dem der Programmdokumentation beiliegenden 
Herstelleraufkleber zu versehen. 
 

(3) Ist aus Gründen der Datensicherheit oder der Sicherstellung einer schnellen Reaktivierung des 
Computersystems nach einem Totalausfall die turnusmäßige Sicherung des gesamten Datenbestands 
einschließlich der eingesetzten Computerprogramme unerläßlich, darf der Anwender Sicherungskopien in der 
zwingend erforderlichen Anzahl herstellen. Die betreffenden Datenträger sind entsprechend zu kennzeichnen. Die 
Sicherungskopien dürfen nur zu rein archivarischen Zwecken verwendet werden. 
 

(4) Weitere Vervielfältigungen, zu denen auch die Ausgabe des Programmcodes auf einen Drucker sowie das 
Fotokopieren des Handbuchs zählen, darf der Anwender nicht anfertigen. 
 
 
 § 7 Weiterveräußerung und Weitervermietung 
 

(1) Der Anwender darf die Software einschließlich des Benutzerhandbuchs und des sonstigen Begleitmaterials 
auf Dauer an Dritte veräußern oder verschenken, vorausgesetzt der erwerbende Dritte erklärt sich mit der 
Weitergeltung der vorliegenden Vertragsbedingungen auch ihm gegenüber einverstanden. Im Falle der 
Weitergabe muß der Anwender dem neuen Anwender sämtliche Programmkopien einschließlich gegebenenfalls 
vorhandener Sicherheitskopien übergeben oder die nicht übergebenen Kopien vernichten. Infolge der 
Weitergabe erlischt das Recht des alten Anwenders zur Programmnutzung. Er ist verpflichtet, der 
Informationspflicht des § 15 Abs. 1 dieses Vertrages nachzukommen. 
 

(2) Der Anwender darf die Software einschließlich des Benutzerhandbuchs und des sonstigen Begleitmaterials 
Dritten auf Zeit überlassen, sofern dies nicht im Wege der Vermietung zu Erwerbszwecken geschieht und der 
Dritte sich mit der Weitergeltung der vorliegenden Vertragsbedingungen auch ihm gegenüber einverstanden 
erklärt und der überlassende Anwender sämtliche Programmkopien einschließlich gegebenenfalls vorhandener 
Sicherheitskopien übergibt oder die nicht übergebenen Kopien vernichtet. Für die Zeit der Überlassung der 
Software an den Dritten steht dem überlassenden Anwender kein Recht zur eigenen Programmnutzung zu. 
 

(3) Der Anwender darf die Software Dritten nicht überlassen, wenn der begründete Verdacht besteht, der Dritte 
werde die Vertragsbedingungen verletzen, insbesondere unerlaubte Vervielfältigungen herstellen. 
 
 
 § 8 Mehrfachnutzungen und Netzwerkeinsatz 
 

(1) Der Anwender darf die Software auf jeder ihm zur Verfügung stehenden Hardware einsetzen. Wechselt der 
Anwender jedoch die Hardware, muß er die Software von der bisher verwendeten Hardware löschen. Ein 
zeitgleiches Einspeichern, Vorrätighalten oder Benutzen auf mehr als nur einer Hardware ist unzulässig. Die 
Informationspflicht nach § 15 Abs. 2 dieses Vertrages ist zu beachten.  
 

(2) Der Einsatz der überlassenen Software innerhalb eines Netzwerkes oder eines sonstigen Mehrstations-
Rechensystems ist unzulässig, sofern damit die Möglichkeit zeitgleicher Mehrfachnutzung des Programms 
geschaffen wird. Möchte der Anwender die Software innerhalb eines Netzwerks oder sonstiger Mehrstations-
Rechensysteme einsetzen, muß er eine zeitgleiche Mehrfachnutzung durch Zugriffsschutzmechanismen 
unterbinden oder dem Hersteller eine besondere Netzwerkgebühr entrichten, deren Höhe sich nach der Anzahl der 
an das Rechensystem angeschlossenen Benutzer bestimmt. Die im Einzelfall zu entrichtende Netzwerkgebühr wird 
der Lieferant dem Anwender umgehend mitteilen, sobald dieser dem Lieferanten den geplanten Netzwerkeinsatz 
einschließlich der Anzahl angeschlossener Benutzer schriftlich bekanntgegeben hat. Der Einsatz im Netzwerk ist 
erst nach der vollständigen Entrichtung der Netzwerkgebühr zulässig. 
 
 
 § 9 Dekompilierung und Programmänderungen 
 

(1) Die Rückübersetzung des überlassenen Programmcodes in andere Codeformen (Dekompilierung) sowie 
sonstige Arten der Rückerschließung der verschiedenen Herstellungsstufen der Software (Reverse-Engineering) 
einschließlich einer Programmänderung sind im privaten Bereich zulässig, insbesondere zum Zwecke der 
Fehlerbeseitigung oder Erweiterung des Funktionsumfangs. 
 

 



(2) Die Entfernung eines Kopierschutzes oder ähnlicher Schutzroutinen ist nur zulässig, sofern durch diesen 
Schutzmechanismus die störungsfreie Programmnutzung beeinträchtigt oder verhindert wurde. Für die 
Beeinträchtigung oder Verhinderung störungsfreier Benutzbarkeit durch den Schutzmechanismus trägt der 
Anwender die Beweislast. 
 

(3) Programmänderungen dürfen nur dann kommerziell arbeitenden Dritten überlassen werden, die in einem 
potentiellen Wettbewerbsverhältnis mit dem Hersteller stehen, wenn der Hersteller die gewünschten 
Programmänderungen nicht gegen ein angemessenes Entgelt vornehmen will. Dem Hersteller ist eine hinreichende 
Frist zur Prüfung der Auftragsübernahme einzuräumen. 
 

(4) Sofern die in Abs. 1 bis 3 genannten Handlungen nicht für privare Zwecke vorgenommen werden, sind sie 
nur zulässig, wenn sie zur Schaffung, Wartung oder zum Funktionieren eines unabhängig geschaffenen 
interoperablen Programms unerläßlich sind und die notwendigen Informationen auch noch nicht veröffentlicht 
wurden oder sonstwie zugänglich sind. Der Hersteller wird die erforderlichen Informationen auf Anfrage gegen 
einen geringen Kostenbeitrag zur Verfügung stellen. 
 

(5) Urhebervermerke, Seriennummern sowie sonstige der Programmidentifikation dienende Merkmale dürfen auf 
keinen Fall entfernt oder verändert werden. 
 
 
 § 10 Gewährleistung  
 

(1) Mängel der gelieferten Software einschließlich der Handbücher und sonstiger Unterlagen werden vom 
Hersteller innerhalb der Gewährleistungsfrist von sechs Monaten ab Lieferung nach entsprechender Mitteilung 
durch den Anwender behoben. Dies geschieht nach Wahl des Herstellers durch kostenfreie Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung. 
 

(2) Kann der Mangel nicht innerhalb angemessener Frist behoben werden oder ist die Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung aus sonstigen Gründen als fehlgeschlagen anzusehen, kann der Anwender nach seiner Wahl 
Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Wandelung) verlangen. Von 
einem Fehlschlagen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung ist erst auszugehen, wenn dem Hersteller 
hinreichende Gelegenheit zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung eingeräumt wurde, wenn sie unmöglich ist, 
wenn sie vom Hersteller verweigert oder unzumutbar verzögert wird, wenn begründete Zweifel hinsichtlich der 
Erfolgsaussichten bestehen oder wenn eine Unzumutbarkeit aus sonstigen Gründen vorliegt. 
 

(3) Das Recht des Anwenders auf Selbstbeseitigung des Mangels und Ersatz der hierfür erforderlichen 
Aufwendungen nach § 633 Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs wird ausdrücklich ausgeschlossen. 
 
 § 11 Haftung 
 

(1) Für Schäden wegen Rechtsmängeln und Fehlens zugesicherter Eigenschaften haftet der Hersteller 
unbeschränkt. Die Haftung für anfängliches Unvermögen wird auf das Fünffache des Überlassungsentgelts 
sowie auf solche Schäden begrenzt, mit deren Entstehung im Rahmen einer Softwareüberlassung typischerweise 
gerechnet werden muß. 

(2) Im übrigen haftet der Hersteller unbeschränkt nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit auch seiner 
gesetzlichen Vertreter und leitenden Angestellten. Für das Verschulden sonstiger Erfüllungsgehilfen haftet der 
Hersteller nur im Umfang der Haftung für anfängliches Unvermögen nach dem voranstehenden Absatz.  
 

(3) Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Hersteller nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, deren Einhaltung für die 
Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflicht). Bei Verletzung einer 
Kardinalpflicht ist die Haftungsbeschränkung für anfängliches Unvermögen nach Abs. 1 dieser Haftungsreglung 
entsprechend heranzuziehen. 
 

(4) Die Haftung für Datenverlust wird auf den typischen Wiederherstellungsaufwand beschränkt, der bei 
regelmäßiger und gefahrentsprechender Anfertigung von Sicherungskopien eingetreten wäre. 
 

(5) Die vorstehenden Regelungen gelten auch zugunsten der Mitarbeiter des Herstellers. 
 

(6) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt (§ 14 ProdHG). 
 
 
 



 § 12 Geltung der DIN-Normen 
 

(1) Entstehen im Rahmen der Abwicklung dieses Vertragsverhältnisses zwischen den Vertragsparteien 
Uneinigkeiten über den Inhalt EDV-technischer Begriffe und Symbole, Qualitätserfordernisse, 
Formatanforderungen oder ähnlichem, gilt die Einhaltung der jeweiligen zur Zeit des Vertragsabschlusses 
geltenden DIN-Normen als vereinbart. 
 

(2) Wird eine DIN-Norm nach Vertragsabschluß, aber vor der Fertigstellung des Programms geändert, ist der 
Hersteller im Rahmen des Zumutbaren gehalten, die Anforderungen der neuen Norm zu berücksichtigen. 
Wesentliche Änderungen der Programmierarbeiten sowie umfangreiche Programmänderungen muß er nicht 
vornehmen, soweit dies nur durch einen nicht unerheblichen zeitlichen oder finanziellen Mehraufwand zu 
erreichen ist. 
 

(3) Der Hersteller wird dem Anwender auf Verlangen jederzeit die einschlägigen DIN-Normen bereitstellen. 
 
 
 § 13 Abnahme 
 

(1) Die Abnahme erfolgt nach Fertigstellung der Gesamtleistung, in der Regel nach der Installation des 
Programms auf der Hardware des Anwenders. 
 

(2) Nach der Installation des Programms weist der Hersteller durch angemessene Abnahmetests das 
Vorhandensein der zugesicherten Eigenschaften sowie der wesentlichen Programmfunktionen nach. Auf 
Verlangen des Anwenders sind für einen Abnahmetest von ihm bereitgestellte Testdaten zu verwenden sowie 
bestimmte Arten zusätzlicher Tests durchzuführen, die er für notwendig hält, um das Programm praxisnah zu 
prüfen. 
 

(3) Hat die Software die Abnahmetests bestanden, ist der Anwender auf Verlangen des Herstellers verpflichtet, 
eine schriftliche Abnahmeerklärung abzugeben. Gegebenenfalls festgestellte kleinere Mängel sind in der 
Abnahmeerklärung festzuhalten. 
 

(4) Die Abnahme darf nicht wegen unerheblicher Mängel verweigert werden. Der Hersteller kann zur Abgabe 
der Abnahmeerklärung eine angemessene Frist setzen, nach deren Ablauf die Software als abgenommen gilt. 
 
 
 § 14 Subunternehmer 
 

(1) Es ist dem Hersteller grundsätzlich nicht gestattet, die Programmherstellung insgesamt oder hinsichtlich 
einzelner Teilleistungen an Subunternehmer zu übertragen. Sollte die Beauftragung eines Subunternehmers 
notwendig werden, ist die vorherige schriftliche Genehmigung des Anwenders einzuholen. Hierzu muß der 
Hersteller dem Anwender den Namen und die genaue Anschrift des in Betracht kommenden Subunternehmers 
mitteilen sowie Auskunft über dessen Leistungsfähigkeit zur ordnungsgemäßen Programmherstellung und 
Bonität geben. Den Anwender trifft keine Pflicht, die gewünschte Genehmigung zu erteilen. 
 

(2) Sofern die Einschaltung eines Subunternehmers vom Anwender genehmigt wird, haftet der Hersteller für 
diesen wie für einen eigenen Erfüllungsgehilfen. Gleichgültig ist dabei, ob der Hersteller zu einer Kontrolle und 
Überwachung des Subunternehmers in der Lage ist. 
  
 
 § 15 Informationspflichten 
 

(1) Der Anwender ist im Falle der Weiterveräußerung der Software verpflichtet, dem Hersteller den Namen und 
die vollständige Anschrift des Käufers schriftlich mitzuteilen. 
 

(2) Sofern es sich bei der überlassenen Software um speziell an die Hardware des Anwenders angepaßte 
Software mit einem Kaufpreis von mehr als 5.000 DM handelt, ist der Anwender auch verpflichtet, dem Hersteller 
einen Hardwarewechsel schriftlich anzuzeigen. Gleiches gilt für den Fall, daß der Anwender die betreffende 
Software innerhalb eines Netzwerks einsetzen möchte. 
 
 
 



 § 16 Geheimhaltungs- und Obhutspflicht 
 

(1) Der Anwender wird alle Informationen vertraulich behandeln, die ihm im Rahmen der Abwicklung dieses 
Vertragsverhältnisses zugänglich gemacht werden und über das rein äußere Erscheinungsbild des Programms 
sowie die bloße Auflistung des Funktionsumfangs hinausgehen. Dies betrifft insbesondere Informationen über 
vom Hersteller verwendete Methoden und Verfahren sowie die das Programm betreffende Dokumentationen, 
Materialien und sonstige Unterlagen. 
 

(2) Der Anwender ist darüberhinaus verpflichtet, die Geheimhaltung gegenüber Dritten auch durch seine 
Mitarbeiter sicherzustellen, insbesondere den unbefugten Zugriff Dritter auf das Programm sowie die 
Dokumentationen durch geeignete Vorkehrungen zu verhindern. 
 

(3) Der Anwender wird die gelieferten Originaldatenträger an einem gegen den unberechtigten Zugriff Dritter 
gesicherten Ort aufbewahren sowie seine Mitarbeiter nachdrücklich auf die Einhaltung der vereinbarten 
Geheimhaltungs- und Obhutspflicht hinweisen. 
 
 
 § 17 Schriftform 
 
Änderungen oder Ergänzungen dieser Vertragsbedingungen, besondere, über die übliche Vertragsabwicklung 
hinausgehende Vereinbarungen sowie sonstige besondere Zusicherungen und Abmachungen dürfen von den 
Mitarbeitern des Herstellers nicht erklärt werden. Sie sind nur nach einer schriftlichen Bestätigung durch den 
Hersteller verbindlich. 
 
..........................    .......................... 
Unterschrift des Anwenders    Unterschrift des Herstellers 
 
 
 § 18 Hinweis- und Kenntnisnahmebestätigung 
 
Mit seiner gesonderten Unterschrift bestätigt der Kunde, auf die Verwendung der vorliegenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen hingewiesen worden zu sein und diese zur Kenntnis genommen zu haben. 
 
 
.......................... 
Unterschrift des Anwenders 
 



 VII.  Überlassung von Individualsoftware im kaufmännischen 
 Geschäftsverkehr mit Quellcodeüberlassung  
 
 Software-Erstellungsvertrag  
 
 zwischen 
 
.................... (nachfolgend “Hersteller” genannt) 
 
 und 
.................... (nachfolgend “Anwender” genannt) 
 
 
 § 1 Vertragsgegenstand 
 

Gegenstand des Vertrages ist das vom Hersteller zu entwickelnde und dem Anwender zu überlassende 
Computerprogramm “XY-Software” einschließlich Benutzungsanleitung, Quellcode, Herstellerdokumentation 
sowie weiterer schriftlicher Materialien zur Produktbeschreibung. 
 
 
 § 2 Softwarespezifikation und Pflichtenheft 
 

Die Software wird vom Hersteller entsprechend den im Pflichtenheft ausgearbeiteten Anforderungen 
hergestellt. Das Pflichtenheft wird vom Anwender unter angemessener Beratung durch den Hersteller erstellt. Es 
soll die in DIN 66231 (Programmentwicklungsdokumentation) aufgeführten Punkte soweit erforderlich detailliert 
festschreiben. Ab Fertigstellung des ausgearbeiteten Pflichtenhefts wird dieses als Anlage zum vorliegenden 
Vertrag geführt. 
 
 
 § 3 Fertigstellungstermin, Installation und Einweisung 
 

(1) Die Software einschließlich vollständiger Benutzungsanleitung ist bis zum ..... fertigzustellen und auf der 
Hardware des Anwenders zu installieren. 
 

(2) Nach Installation des Programms wird der Hersteller den Anwender und 3 seiner Mitarbeiter in die 
Benutzung des Programms einweisen. Die Einweisung erfolgt im Hause des Anwenders und umfaßt mindestens 4 
Zeitstunden. 
 

(3) Auf Wunsch des Anwenders wird der Hersteller die Einweisung wiederholen oder intensivieren. Die 
zusätzliche Einweisungszeit ist gesondert zu vergüten. 
 

(4) Wird die Software nicht termingerecht fertiggestellt, muß der Anwender dem Hersteller eine Mahnung 
übersenden. Ein Rücktritt des Anwenders vom Vertrag ist nur zulässig, wenn der Anwender dem Hersteller nach 
dem vereinbarten Fertigstellungstermin eine angemessene Frist zur Fertigstellung gesetzt hat. Die Frist muß 
mindestens 4 Wochen betragen. 

(5) Mahnung und Fristsetzung dürfen nur vorgenommen werden, wenn die Überschreitung des 
Fertigstellungstermins nicht auf nachträgliche Änderungswünsche des Anwenders zurückzuführen ist. 
 
 
 § 4 Vergütung  
 

Die Vergütung des Herstellers beträgt DM .... , .. . Sämtliche vom Hersteller zu erbringenden Leistungen 
einschließlich Beratung bei der Ausarbeitung des Pflichtenheftes sowie Ersteinweisung nach 
Programminstallation werden mit ihr entlohnt. Einzig die gegebenenfalls gewünschte Zusatzeinweisung wird mit 
einem Stundensatz von DM ... , .. gesondert vergütet. 
 
 
 § 5 Nachträgliche Änderungswünsche 
 

(1) Änderungswünsche des Anwenders im Hinblick auf den Funktionsumfang, die Programmstruktur, die 
Bildschirmgestaltung oder sonstige Merkmale muß der Hersteller nicht berücksichtigen, soweit sie eine 
Abweichung vom ursprünglichen Vertragsinhalt darstellen, insbesondere nicht mit dem der Programmherstellung 
zugrundegelegten Pflichtenheft oder sonstigen Leistungsbeschreibungen übereinstimmen. 



 
(2) Dem Hersteller steht es frei, die gewünschten Änderungen gegen ein angemessenes zusätzliches Entgelt zu 

berücksichtigen. Grundlage der entsprechenden Entgeltfestsetzung sind der notwendige zeitliche Zusatzaufwand 
sowie der vom Hersteller für die Gesamtherstellung kalkulierte Vergütungssatz. Der Hersteller ist zur Offenlegung 
seiner Kalkulation nicht verpflichtet. Er muß die Höhe des Zusatzentgelts jedoch nachvollziehbar begründen. Als 
kalkulatorischer Stundensatz darf die Stundenvergütung für zusätzliche Einweisungen nach § 4 dieses Vertrages 
nicht wesentlich überschritten werden. 
 
 
 § 6 Mitwirkungspflichten 
 

(1) Der Anwender ist im Rahmen des Zumutbaren zur angemessenen Mitwirkung bei der Programmherstellung 
verpflichtet. Die Mitwirkungspflicht umfaßt insbesondere die Bereitstellung der für die Programmherstellung 
erforderlichen Informationen DV-technischer und projektorganisatorischer Art (Hardware- und Betriebssysteme, 
eingesetzte Standardsoftware, Organisationspläne) sowie gegebenenfalls der Hardware, auf der das Programm 
später eingesetzt werden soll. Während erforderlicher Testläufe und des Abnahmetests ist der Anwender 
persönlich anwesend oder stellt hierfür kompetente Mitarbeiter ab, die bevollmächtigt sind, über Mängel, 
Funktionserweiterungen, Funktionskürzungen sowie Änderungen der Programmstruktur zu urteilen und zu 
entscheiden. Der Anwender stellt ferner gegebenenfalls erforderliche Testdaten zur Verfügung. 
 

(2) Sofern der Hersteller dem Anwender Entwürfe, Programmtestversionen oder ähnliches vorlegt, werden diese 
vom Anwender gewissenhaft geprüft. Reklamationen oder Änderungswünsche sind zu diesem Zeitpunkt 
anzumelden, soweit sie bereits erkennbar sind. 
 

(3) Sämtliche Unterlagen und Materialien, die einer Vertragspartei von der Gegenpartei für die Durchführung 
des Auftrags überlassen werden, sind pfleglich zu behandeln und dürfen nur für den Eigenbedarf vervielfältigt 
und Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Sie sind der anderen Vertragspartei einschließlich der angefertigten 
Vervielfältigungsstücke zurückzugeben, sobald sie für die Programmherstellung nicht mehr benötigt werden. 
 

(4) Schuldet der Hersteller auch die Installation der Software, muß der Besteller hierfür die Hardware 
bereitstellen und gegebenenfalls für den benötigten Zeitraum andere Arbeiten mit der Computeranlage einstellen. 
 
 
 § 7 Quellcodeübergabe und Weiterverwertung 
 

(1) Der Hersteller ist neben der Überlassung des ablauffähigen Programms einschließlich 
Benutzerdokumentation auch zur Überlassung des dem Programm entsprechenden Quellcodes in der dem 
Pflichtenheft zu entnehmenden höheren Programmiersprache verpflichtet. Enthält das Pflichtenheft diesbezüglich 
keine Bestimmung, ist eine gängige höhere Programmiersprache zu verwenden. Zum Quellcode zählt nicht nur der 
reine Programmcode, sondern auch eine diesen beschreibende und erläuternde Dokumentation, deren 
Mindestumfang so zu bemessen ist, daß nach angemessener Einarbeitungszeit ein Verständnis des Aufbaus und 
der Arbeitsweise des Programms ermöglicht wird. Die entsprechende Dokumentation kann teilweise im Quellcode 
(Kommentarzeilen) enthalten sein, darf sich jedoch nicht allein hierauf beschränken, sondern muß zumindest einen 
zusammenhängenden Gesamtüberblick in Schriftform umfassen. 
 

(2) Der Anwender darf die Software in jeder Form weiterentwickeln und beliebig verwerten, insbesondere an 
Dritte veräußern. Zu diesem Zwecke überträgt der Hersteller dem Anwender für alle zur Zeit bekannten 
Nutzungsarten ein ausschließliches, übertragbares, unwiderrufliches und unbeschränktes Nutzungsrecht. 
 

(3) Der Hersteller is t nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Anwenders berechtigt, die Software oder 
einzelne, nicht nur unwesentliche Werkteile davon in veränderter oder unveränderter Form selbst zu benutzen 
oder an Dritte weiterzugeben. Der Anwender wird die Zustimmung erteilen, sofern dem keine wichtigen Gründe 
entgegenstehen, insbesondere keine Preisgabe von Geheimnissen an den Dritten zu befürchten ist, und eine 
Vereinbarung über eine angemessene Vergütung getroffen wird. Bei einer entgeltlichen Überlassung an Dritte 
richtet sich die dem Anwender zuzuerkennende Vergütung nach der Höhe des vom Hersteller dem Dritten 
abverlangten Überlassungsentgelts. 
 
 
 



 § 8 Gewährleistung  
 

(1) Mängel der gelieferten Software einschließlich der Handbücher und sonstiger Unterlagen werden vom 
Hersteller innerhalb der Gewährleistungsfrist von sechs Monaten ab Abnahme gem. § 13 dieses Vertrags nach 
entsprechender Mitteilung durch den Anwender behoben. Dies geschieht nach Wahl des Herstellers durch 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung.  
 

(2) Das Recht des Anwenders auf Selbstbeseitigung des Mangels und Ersatz der hierfür erforderlichen 
Aufwendungen nach § 633 Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs wird ausdrücklich ausgeschlossen. 
 

(3) Sofern die Software zum Zwecke der Nachbesserung oder Ersatzlieferung an den Hersteller zurückzugeben 
ist, treffen den Anwender die hierfür anfallenden Transportkosten. 
 

(4) Bei einem Fehlschlagen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung steht dem Anwender ein Anspruch auf 
Wandelung oder Minderung zu. 
 
 
 § 9 Haftung 
 

(1) Für Schäden wegen Rechtsmängeln und Fehlens zugesicherter Eigenschaften haftet der Hersteller 
unbeschränkt. Die Haftung für anfängliches Unvermögen wird auf das Fünffache des Überlassungsentgelts 
sowie auf solche Schäden begrenzt, mit deren Entstehung im Rahmen einer Softwareüberlassung typischerweise 
gerechnet werden muß. 
 

(2) Im übrigen haftet der Hersteller unbeschränkt nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit auch seiner 
gesetzlichen Vertreter und leitenden Angestellten. Für das Verschulden sonstiger Erfüllungsgehilfen haftet der 
Hersteller nur im Umfang der Haftung für anfängliches Unvermögen nach dem voranstehenden Absatz.  
 

(3) Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Hersteller nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, deren Einhaltung für die 
Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflicht). Bei Verletzung einer 
Kardinalpflicht ist die Haftungsbeschränkung für anfängliches Unvermögen nach Abs. 1 dieser Haftungsreglung 
entsprechend heranzuziehen. 
 

(4) Die Haftung für Datenverlust wird auf den typischen Wiederherstellungsaufwand beschränkt, der bei 
regelmäßiger und gefahrentsprechender Anfertigung von Sicherungskopien eingetreten wäre. 
 

(5) Die vorstehenden Regelungen gelten auch zugunsten der Mitarbeiter des Herstellers. 
 

(6) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt (§ 14 ProdHG). 
 
 
 § 10 Haftpflichtversicherung 
 

Zur Sicherung etwaiger Ersatzansprüche des Anwenders aus diesem Vertrag ist vom Hersteller eine 
Haftpflichtversicherung in Höhe von mindestens .... DM abzuschließen. Die Versicherungspolice ist dem 
Anwender unverzüglich nach Vertragsabschluß vorzulegen. Auf Verlangen des Anwenders ist der Hersteller 
während des Zeitraums der Programmherstellung verpflichtet, den Nachweis  laufender Beitragszahlungen an die 
Haftpflichtversicherung zu erbringen. 
 
 
 § 11 Geheimhaltungs- und Obhutspflicht 
 

Der Anwender wird alle Informationen vertraulich behandeln, die ihm im Rahmen der Abwicklung dieses 
Vertragsverhältnisses zugänglich gemacht werden und  vom Hersteller verwendete Methoden und Verfahren 
betreffen. 
 
 
 § 12 Geltung der DIN-Normen 
 

(1) Entstehen im Rahmen der Abwicklung dieses Vertragsverhältnisses zwischen den Vertragsparteien 
Uneinigkeiten über den Inhalt EDV-technischer Begriffe und Symbole, Qualitätserfordernisse, 
Formatanforderungen oder ähnlichem, gilt die Einhaltung der jeweiligen zur Zeit des Vertragsabschlusses 
geltenden DIN-Normen als vereinbart. 



 
(2) Wird eine DIN-Norm nach Vertragsabschluß, aber vor der Fertigstellung des Programms geändert, ist der 

Hersteller im Rahmen des Zumutbaren gehalten, die Anforderungen der neuen Norm zu berücksichtigen. 
Wesentliche Änderungen der Programmierarbeiten sowie umfangreiche Programmänderungen muß er nicht 
vornehmen, soweit dies nur durch einen nicht unerheblichen zeitlichen oder finanziellen Mehraufwand zu 
erreichen ist. 
 
 
 § 13 Abnahme 
 

(1) Die Abnahme erfolgt nach Fertigstellung der Gesamtleistung, in der Regel nach der Installation des 
Programms auf der Hardware des Anwenders sowie der Ersteinweisung. 
 

(2) Nach der Installation des Programms weist der Hersteller durch angemessene Abnahmetests das 
Vorhandensein der zugesicherten Eigenschaften sowie der wesentlichen Programmfunktionen nach. Auf 
Verlangen des Anwenders sind für einen Abnahmetest von ihm bereitgestellte Testdaten zu verwenden sowie 
bestimmte Arten zusätzlicher Tests durchzuführen, die er für notwendig hält, um das Programm praxisnah zu 
prüfen. 
 

(3) Hat die Software die Abnahmetests bestanden, ist der Anwender auf Verlangen des Herstellers verpflichtet, 
eine schriftliche Abnahmeerklärung abzugeben. Gegebenenfalls festgestellte kleinere Mängel sind in der 
Abnahmeerklärung festzuhalten. 
 

(4) Die Abnahme darf nicht wegen unerheblicher Mängel verweigert werden. Der Hersteller kann zur Abgabe 
der Abnahmeerklärung eine angemessene Frist setzen, nach deren Ablauf die Software als abgenommen gilt. 
 
 
 § 14 Subunternehmer 
 

(1) Es ist dem Hersteller grundsätzlich nicht gestattet, die Programmherstellung insgesamt oder hinsichtlich 
einzelner Teilleistungen an Subunternehmer zu übertragen. Sollte die Beauftragung eines Subunternehmers 
notwendig werden, ist die vorherige schriftliche Genehmigung des Anwenders einzuholen. Hierzu muß der 
Hersteller dem Anwender den Namen und die genaue Anschrift des in Betracht kommenden Subunternehmers 
mitteilen sowie Auskunft über dessen Leistungsfähigkeit zur ordnungsgemäßen Programmherstellung und 
Bonität geben. Den Anwender trifft keine Pflicht, die gewünschte Genehmigung zu erteilen. 
 

(2) Sofern die Einschaltung eines Subunternehmers vom Anwender genehmigt wird, haftet der Hersteller für 
diesen wie für einen eigenen Erfüllungsgehilfen. Gleichgültig ist dabei, ob der Hersteller zu einer Kontrolle und 
Überwachung des Subunternehmers in der Lage ist. 
 
 
 § 15 Kollision mit anderen Geschäftsbedingungen 
 

Sofern der Anwender ebenfalls Allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet, kommt der Vertrag auch ohne 
ausdrückliche Einigung über den Einbezug Allgemeiner Geschäftsbedingungen zustande. Soweit die 
verschiedenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen inhaltlich übereinstimmen, gelten diese als vereinbart. An die 
Stelle sich widersprechender Einzelregelungen treten die Regelungen des dispositiven Rechts. Gleiches gilt für 
den Fall, daß die Geschäftsbedingungen des Anwenders Regelungen enthalten, die im Rahmen dieser 
Geschäftsbedingungen nicht enthalten sind. Enthalten vorliegende Geschäftsbedingungen Regelungen, die in 
den Geschäftsbedingungen des Anwenders nicht enthalten sind, so gelten die vorliegenden 
Geschäftsbedingungen. 
 
 
 § 16 Hinweis- und Kenntnisnahmebestätigung 
 

Dem Kunden ist die Verwendung der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen seitens des Herstellers 
bekannt. Er hatte die Möglichkeit, von ihrem Inhalt in zumutbarer Weise Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 



 § 17 Schriftform 
 

Sämtliche Vereinbarungen, die eine Änderung, Ergänzung oder Konkretisierung dieser Vertragsbedingungen 
beinhalten, sowie besondere Zusicherungen und Abmachungen sind schriftlich niederzulegen. Werden sie von 
Vertretern oder Hilfspersonen des Herstellers erklärt, sind sie nur dann verbindlich, wenn der Hersteller hierfür 
seine schriftliche Zustimmung erteilt. 
 
 
 § 18 Rechtswahl 
 

Die Parteien vereinbaren im Hinblick auf sämtliche Rechtsbeziehungen aus diesem Vertragsverhältnis die 
Anwendung des Rechts der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluß des UN-Kaufrechts. 
 
 
 § 19 Gerichtsstand 
 

Sofern der Anwender Vollkaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, wird für sämtliche Streitigkeiten, die im Rahmen der 
Abwicklung dieses Vertragsverhältnisses entstehen, Frankfurt am Main als Gerichtsstand vereinbart. 
 



 VIII. Softwareüberlassung auf Zeit 
 
 Software-Mietvertrag mit Nichtkaufleuten 
 
 zwischen 
 
.................... (nachfolgend ”Vermieter” genannt) 
 
 und 
.................... (nachfolgend ”Mieter” genannt) 
 
 
 § 1 Vertragsgegenstand 
 

(1) Der Mieter mietet die ”XY-Software” vom Vermieter zu einem Mietzins in Höhe von 1234,56 DM monatlich. 
Die Software besteht aus ... Datenträgern, 1 Benutzerhandbuch, 1 Tastaturschablone sowie weiteren 
Produktinformationen. Daneben umfaßt die Software 1 Lernprogramm (2 Datenträger) nebst dazugehörigem 
Handbuch. 
 

(2) Die Software umfaßt die in der allgemeinen Leistungsbeschreibung aufgelisteten Funktionen. Sie ist auf der 
XY-Hardware unter dem Z-Betriebssystem einsetzbar. 
 

(3) Die Mietdauer beträgt ..... Monate. 
 
 
 § 2 Vervielfältigungsrechte  
 

(1) Der Mieter darf das gelieferte Programm vervielfältigen, soweit die jeweilige Vervielfältigung für die 
Benutzung des Programms notwendig ist. Zu den notwendigen Vervielfältigungen zählen die Installation des 
Programms vom Originaldatenträger auf den Massenspeicher der eingesetzten Hardware sowie das Laden des 
Programms in den Arbeitsspeicher. 
 

(2) Darüberhinaus kann der Mieter eine Vervielfältigung zu Sicherungszwecken vornehmen. Es darf jedoch 
jeweils nur eine einzige Sicherungskopie angefertigt und aufbewahrt werden. Diese Sicherungskopie ist als solche 
des überlassenen Programms zu kennzeichnen und mit dem der Programmdokumentation beiliegenden Aufkleber 
zu versehen. 
 

(3) Weitere Vervielfältigungen, zu denen auch die Ausgabe des Programmcodes auf einen Drucker sowie das 
Fotokopieren des Handbuchs zählen, darf der Mieter nicht anfertigen. 
 
 
 § 3 Weiterveräußerung und Weitervermietung 
 

(1) Der Mieter darf die Software einschließlich des Benutzerhandbuchs und des sonstigen Begleitmaterials 
Dritten weder veräußern noch zeitlich begrenzt überlassen, insbesondere nicht vermieten oder verleihen. 
 

(2) Zulässig ist jedoch die Überlassung an Dritte, denen kein selbständiges Gebrauchsrecht eingeräumt wird 
und die sich hinsichtlich der Art und Weise der Benutzung dem Willen des Mieters beugen müssen. Zu dieser 
Personengruppe zählen insbesondere Mitarbeiter und Verwandte des Mieters. Das Verbot der Mehrfachnutzung 
nach § 5 der vorliegenden Vertragsbedingungen ist jedoch auch in diesen Fällen zu beachten. 
 
 
 § 4 Dekompilierung und Programmänderungen 
 

(1) Eine Änderung der Software durch den Mieter ist unzulässig, sofern sie nicht der Beseitigung eines Mangels 
dient und der Vermieter mit der Beseitigung dieses Mangels in Verzug ist. Im letztgenannten Fall darf der Mieter 
nur einen solchen kommerziell arbeitenden Dritten mit der Fehlerbeseitigung beauftragen, der nicht mit dem 
Vermieter in einem potentiellen Wettbewerbsverhältnis steht, wenn durch die Vornahme der Fehlerbeseitigung 
eine Preisgabe wichtiger Programmfunktionen und -arbeitsweisen zu befürchten ist. 
 

 



(2) Die Rückübersetzung des überlassenen Programmcodes in andere Codeformen (Dekompilierung) sowie 
sonstige Arten der Rückerschließung der verschiedenen Herstellungsstufen der Software (Reverse-Engineering) 
sind nur erlaubt, soweit sie vorgenommen werden, um die zur Herstellung der Interoperabilität eines unabhängig 
geschaffenen Computerprogramms notwendigen Informationen zu erlangen und diese Informationen nicht 
anderweitig zu beschaffen sind. Der Mieter muß zunächst die benötigten Informationen gegen Begleichung einer 
Aufwandsentschädigung beim Vermieter und/oder beim Softwarehersteller anfordern. 
 

(3) Weitere Zulässigkeitsvoraussetzung für eine Dekompilierung ist, daß die Rückerschließung oder 
Programmbeobachtung nur durch solche Handlungen erfolgt, zu denen der Mieter nach § 2 dieses Vertrages 
berechtigt ist. Insbesondere darf keine Ausgabe des Programmcodes auf einen Drucker erfolgen. 
 

(3) Urhebervermerke, Seriennummern sowie sonstige der Programmidentifikation dienende Merkmale dürfen auf 
keinen Fall entfernt oder verändert werden. 
 
 
 § 5 Mehrfachnutzungen und Netzwerkeinsatz 
 

(1) Der Mieter darf die Software auf jeder ihm zur Verfügung stehenden Hardware einsetzen. Wechselt der 
Mieter jedoch die Hardware, muß er die Software aus der bisher verwendeten Hardware löschen. Ein zeitgleiches 
Einspeichern, Vorrätighalten oder Benutzen auf mehr als nur einer Hardware ist unzulässig. 
 

(2) Der Einsatz der überlassenen Software innerhalb eines Netzwerkes oder eines sonstigen Mehrstations-
Rechensystems ist unzulässig, sofern damit die Möglichkeit zeitgleicher Mehrfachnutzung des Programms 
geschaffen wird. Möchte der Mieter die Software innerhalb eines Netzwerks oder sonstiger Mehrstations-
Rechensysteme einsetzen, muß er eine zeitgleiche Mehrfachnutzung durch Zugriffsschutzmechanismen 
unterbinden oder dem Hersteller eine besondere Netzwerkgebühr entrichten, deren Höhe sich nach der Anzahl der 
an das Rechensystem angeschlossenen Benutzer bestimmt. Die im Einzelfall zu entrichtende Netzwerkgebühr wird 
der Hersteller dem Anwender umgehend mitteilen, sobald dieser dem Vermieter den geplanten Netzwerkeinsatz 
einschließlich der Anzahl angeschlossener Benutzer schriftlich bekanntgegeben hat. Der Einsatz im Netzwerk ist 
erst nach der vollständigen Entrichtung der Netzwerkgebühr zulässig. 
 
 
 § 6 Gewährleistung und Kündigungsrecht 
 

(1) Mängel der überlassenen Software einschließlich der Handbücher und sonstiger Unterlagen werden vom 
Vermieter nach entsprechender Mitteilung des Mangels durch den Anwender innerhalb angemessener Zeit 
behoben. Die Mängelbehebung erfolgt nach Wahl des Vermieters durch kostenfreie Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung. 
 

(2) Das Kündigungsrecht des Mieters wegen Nichtgewährung des Gebrauchs nach § 542 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs ist ausgeschlossen, sofern nicht die Nachbesserung oder Ersatzlieferung als fehlgeschlagen 
anzusehen ist. Von einem Fehlschlagen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung ist erst auszugehen, wenn dem 
Vermieter hinreichende Gelegenheit zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung eingeräumt wurde, wenn sie 
unmöglich ist, wenn sie vom Vermieter verweigert oder unzumutbar verzögert wird, wenn begründete Zweifel 
hinsichtlich der Erfolgsaussichten bestehen oder wenn eine Unzumutbarkeit aus sonstigen Gründen vorliegt. 
 
 
 § 7 Haftung 
 

(1) Für Schäden wegen Rechtsmängeln und Fehlens zugesicherter Eigenschaften haftet der Vermieter 
unbeschränkt. Die Haftung für anfängliches Unvermögen, Verzug und Unmöglichkeit wird auf das Fünffache des 
Überlassungsentgelts sowie auf solche Schäden begrenzt, mit deren Entstehung im Rahmen einer 
Softwareüberlassung typischerweise gerechnet werden muß.  

(2) Im übrigen haftet der Vermieter nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit auch seiner gesetzlichen Vertreter 
und Erfüllungsgehilfen, sofern nicht eine Pflicht verletzt wird, deren Einhaltung für die Erreichung des 
Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflicht). 
 

(3) Bei Verletzung einer Kardinalpflicht haftet der Vermieter auch für leichte Fahrlässigkeit. Es ist jedoch die 
Haftungsbeschränkung für anfängliches Unvermögen entsprechend heranzuziehen. 
 

(4) Die Haftung für Datenverlust wird auf den typischen Wiederherstellungsaufwand beschränkt, der bei 
regelmäßiger und gefahrentsprechender Anfertigung von Sicherungskopien eingetreten wäre. 
 



(5) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt (§ 14 ProdHG). 
 

(6) Die verschuldensunabhängige Haftung des Vermieters für bereits bei Vertragsabschluß vorhandene Fehler 
nach § 538 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs wird ausdrücklich ausgeschlossen. 
 
 
 § 8 Obhutspflicht 
 

(1) Der Mieter ist verpflichtet, den unbefugten Zugriff Dritter auf das Programm sowie die Dokumentation durch 
geeignete Vorkehrungen zu verhindern. 
 

(2) Der Mieter wird die gelieferten Originaldatenträger an einem gegen den unberechtigten Zugriff Dritter 
gesicherten Ort aufbewahren. 
 
 
 § 9 Rückgabe- und Löschungspflicht 
 

(1) Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses ist der Mieter zur Rückgabe sämtlicher Originaldatenträger sowie 
der vollständigen ihm überlassenen Dokumentationen, Materialien und sonstiger Unterlagen verpflichtet. Das 
Programm samt Dokumentation ist dem Vermieter kostenfrei zuzustellen. Bei einem Transport durch Dritte ist die 
Sendung auf gesichertem Transportweg (eingeschriebener Brief, Postwertpaket oder ähnliches) aufzugeben und 
in angemessener Höhe zu versichern, mindestens in Höhe des Kaufpreises bzw. der zwölffachen Monatsmiete. 
 

(2) Die ordnungsgemäße Rückgabe umfaßt auch die vollständige und endgültige Löschung sämtlicher 
gegebenenfalls vorhandener Kopien. 
 

(3) Der Vermieter kann im Einzelfall auf die Rückgabe verzichten und die Löschung des Programms sowie die 
Vernichtung der Dokumentation anordnen. Übt der Vermieter dieses Wahlrecht aus, wird er dies dem Mieter 
ausdrücklich mitteilen. 
 

(4) Der Mieter wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß er nach Beendigung des Vertragsverhältnisses die 
Software nicht weiterbenutzen darf und im Falle der Nichtbeachtung das Urheberrecht des Rechtsinhabers 
verletzt. 
 
 
........................    .................... 
Unterschrift des Mieters    Unterschrift des Vermieters 
 
 
 § 10 Hinweis- und Kenntnisnahmebestätigung 
 
Mit seiner gesonderten Unterschrift bestätigt der Mieter, auf die Verwendung der vorliegenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen hingewiesen worden zu sein und diese zur Kenntnis genommen zu haben. 
 
.......................... 
Unterschrift des Mieters 
 



 IX. Softwareüberlassung auf Zeit 
 
 Software-Mietvertrag mit Kaufleuten 
 
 zwischen 
 
.................... (nachfolgend “Vermieter” genannt) 
 
 und 
.................... (nachfolgend “Mieter” genannt) 
 
 
 § 1 Allgemeines  
 

(1) Vertragsgegenstand ist die “XY-Software”. Sie umfaßt die in der allgemeinen Leistungsbeschreibung 
aufgelisteten Funktionen und ist auf der XY-Hardware unter dem Z-Betriebssystem ablauffähig. 
 

(2) Das Programm wird auf ... Datenträgern des Typs ... ausgeliefert. Neben den Datenträgern wird 1 
Benutzerhandbuch sowie 1 Installationsanleitung mitgeliefert. 
 
 
 § 2 Mietdauer und Kündigungsfristen 
 

(1) Das Mietverhältnis beginnt am ..... . Der Mieter kann die Software am Tage des Mietbeginns beim Vermieter 
abholen. Auf Wunsch wird die Software dem Mieter unfrei zugesandt. 
 

(2) Das Mietverhältnis läuft auf unbestimmte Zeit. Es kann zum Ende eines Kalender-Quartals gekündigt 
werden, erstmals zum ..... . 
 

(3) Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate. Die Kündigung muß mittels eingeschriebenen Briefs erfolgen und 
dem Vermieter spätestens am dritten Werktag des ersten Monats der Kündigungsfrist zugehen. 
 
 
 § 3 Mietzins  
 

(1) Der monatliche Mietzins beträgt für den Zeitraum bis zum 31.12.1991 ..... DM. Ab dem 1.1.1992 beträgt der 
Mietzins ..... DM. Zusätzlich zum vorstehend genannten Mietzins ist die Umsatzsteuer in der jeweiligen 
gesetzlichen Höhe zu entrichten. 
 

(2) Der Mietzins nebst Umsatzsteuer ist monatlich im voraus jeweils am 1. Werktag des Monats fällig. Der 
Mieter wird den Vermieter ermächtigen, den Mietzins nebst Umsatzsteuer im Lastschrifteinzugsverfahren 
einzuziehen, und für die erforderliche Deckung seines Bankkontos sorgen. 
 
 
 § 4 Vervielfältigungsrechte  
 

(1) Der Mieter darf das gelieferte Programm vervielfältigen, soweit die jeweilige Vervielfältigung für die 
Benutzung des Programms notwendig ist. Zu den notwendigen Vervielfältigungen zählen die Installation des 
Programms auf den Massenspeicher der eingesetzten Hardware sowie das Laden des Programms in den 
Arbeitsspeicher. 
 

(2) Darüberhinaus kann der Mieter eine Vervielfältigung zu Sicherungszwecken vornehmen. Es darf jedoch 
jeweils nur eine einzige Sicherungskopie angefertigt und aufbewahrt werden. Diese Sicherungskopie ist als solche 
des überlassenen Programms zu kennzeichnen und mit dem der Programmdokumentation beiliegenden Aufkleber 
zu versehen. 
 

(3) Ist aus Gründen der Datensicherheit oder der Sicherstellung einer schnellen Reaktivierung des 
Computersystems nach einem Totalausfall die turnusmäßige Sicherung des gesamten Datenbestands 
einschließlich der eingesetzten Computerprogramme unerläßlich, darf der Anwender Sicherungskopien in der 
zwingend erforderlichen Anzahl herstellen. Die betreffenden Datenträger sind entsprechend zu kennzeichnen. Die 
Sicherungskopien dürfen nur zu rein archivarischen Zwecken verwendet werden. 
 



(4) Weitere Vervielfältigungen, zu denen auch die Ausgabe des Programmcodes auf einen Drucker sowie das 
Fotokopieren des Handbuchs zählen, darf der Mieter nicht anfertigen. 
 
 
 § 5 Weiterveräußerung und Weitervermietung 
 

(1) Der Mieter darf die Software einschließlich des Benutzerhandbuchs und des sonstigen Begleitmaterials 
Dritten weder veräußern noch zeitlich begrenzt überlassen, insbesondere nicht vermieten oder verleihen. 
 

(2) Zulässig ist jedoch die Überlassung an Dritte, denen kein selbständiges Gebrauchsrecht eingeräumt wird 
und die sich hinsichtlich der Art und Weise der Benutzung dem Willen des Mieters beugen müssen. Dies ist 
insbesondere bei Angestellten des Mieters in der Regel der Fall. Das Verbot der Mehrfachnutzung nach § 6 der 
vorliegenden Vertragsbedingungen ist jedoch auch in diesen Fällen zu beachten. 
 
 
 § 6 Mehrfachnutzungen und Netzwerkeinsatz 
 

(1) Der Mieter darf die Software auf jeder ihm zur Verfügung stehenden Hardware einsetzen. Wechselt der 
Mieter jedoch die Hardware, muß er die Software aus der bisher verwendeten Hardware löschen. Ein zeitgleiches 
Einspeichern, Vorrätighalten oder Benutzen auf mehr als nur einer Hardware ist unzulässig. 
 

(2) Der Einsatz der überlassenen Software innerhalb eines Netzwerkes oder eines sonstigen Mehrstations-
Rechensystems ist unzulässig, sofern damit die Möglichkeit zeitgleicher Mehrfachnutzung des Programms 
geschaffen wird. Möchte der Mieter die Software innerhalb eines Netzwerks oder sonstiger Mehrstations-
Rechensysteme einsetzen, muß er eine zeitgleiche Mehrfachnutzung durch Zugriffsschutzmechanismen 
unterbinden oder dem Vermieter eine besondere Netzwerkgebühr entrichten, deren Höhe sich nach der Anzahl der 
an das Rechensystem angeschlossenen Benutzer bestimmt. Die im Einzelfall zu entrichtende Netzwerkgebühr wird 
der Vermieter dem Mieter umgehend mitteilen, sobald dieser dem Vermieter den geplanten Netzwerkeinsatz 
einschließlich der Anzahl angeschlossener Benutzer schriftlich bekanntgegeben hat. Der Einsatz im Netzwerk ist 
erst nach der vollständigen Entrichtung der Netzwerkgebühr zulässig. 
 
 
 § 7 Dekompilierung und Programmänderungen 
 

(1) Eine Änderung der Software durch den Mieter ist unzulässig, sofern sie nicht der Beseitigung eines Mangels 
dient und der Vermieter mit der Beseitigung dieses Mangels in Verzug ist. Im letztgenannten Fall darf der Mieter 
nur einen solchen kommerziell arbeitenden Dritten mit der Fehlerbeseitigung beauftragen, der nicht mit dem 
Vermieter in einem potentiellen Wettbewerbsverhältnis steht, wenn durch die Vornahme der Fehlerbeseitigung 
eine Preisgabe wichtiger Programmfunktionen und -arbeitsweisen zu befürchten ist. 
 

(2) Die Rückübersetzung des überlassenen Programmcodes in andere Codeformen (Dekompilierung) sowie 
sonstige Arten der Rückerschließung der verschiedenen Herstellungsstufen der Software (Reverse-Engineering) 
sind nur erlaubt, soweit sie vorgenommen werden, um die zur Herstellung der Interoperabilität eines unabhängig 
geschaffenen Computerprogramms notwendigen Informationen zu erlangen und diese Informationen nicht 
anderweitig zu beschaffen sind. Der Mieter muß zunächst die benötigten Informationen gegen Begleichung einer 
Aufwandsentschädigung beim Vermieter und/oder beim Softwarehersteller anfordern. 
 

(3) Weitere Zulässigkeitsvoraussetzung für eine Dekompilierung ist, daß die Rückerschließung oder 
Programmbeobachtung nur durch solche Handlungen erfolgt, zu denen der Mieter nach § 2 dieses Vertrages 
berechtigt ist. Insbesondere darf keine Ausgabe des Programmcodes auf einen Drucker erfolgen. 
 

(3) Urhebervermerke, Seriennummern sowie sonstige der Programmidentifikation dienende Merkmale dürfen auf 
keinen Fall entfernt oder verändert werden. 
 
 
 § 8 Gewährleistung und Kündigungsrecht 
 

(1) Mängel der überlassenen Software einschließlich der Handbücher und sonstiger Unterlagen werden vom 
Vermieter nach entsprechender Mitteilung des Mangels durch den Anwender innerhalb angemessener Zeit 
behoben. Die Mängelbehebung erfolgt nach Wahl des Vermieters durch kostenfreie Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung. 
 



(2) Der Mieter darf eine Mietminderung nicht durch Abzug vom vereinbarten Mietzins durchsetzen. 
Entsprechende Bereicherungs- oder Schadensersatzansprüche bleiben unberührt. 
 

(3) Das Kündigungsrecht des Mieters wegen Nichtgewährung des Gebrauchs nach § 542 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs ist ausgeschlossen, sofern nicht die Nachbesserung oder Ersatzlieferung als fehlgeschlagen 
anzusehen ist. 
 
 
 § 9 Haftung 
 

(1) Für Schäden wegen Rechtsmängeln und Fehlens zugesicherter Eigenschaften haftet der Vermieter 
unbeschränkt. Die Haftung für anfängliches Unvermögen wird auf das Fünffache des Überlassungsentgelts 
sowie auf solche Schäden begrenzt, mit deren Entstehung im Rahmen einer Softwareüberlassung typischerweise 
gerechnet werden muß. 
 

(2) Im übrigen haftet der Vermieter unbeschränkt nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit auch seiner 
gesetzlichen Vertreter und leitenden Angestellten. Für das Verschulden sonstiger Erfüllungsgehilfen haftet der 
Vermieter nur im Umfang der Haftung für anfängliches Unvermögen nach dem voranstehenden Absatz.  
 

(3) Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Vermieter nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, deren Einhaltung für die 
Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflicht). Bei Verletzung einer 
Kardinalpflicht ist die Haftungsbeschränkung für anfängliches Unvermögen nach Abs. 1 dieser Haftungsreglung 
entsprechend heranzuziehen. 
 

(4) Die verschuldensunabhängige Haftung des Vermieters für bereits bei Vertragsabschluß vorhandene Fehler 
nach § 538 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs wird ausdrücklich ausgeschlossen. 
 

(5) Die Haftung für Datenverlust wird auf den typischen Wiederherstellungsaufwand beschränkt, der bei 
regelmäßiger und gefahrentsprechender Anfertigung von Sicherungskopien eingetreten wäre. 
 
 
 §10 Obhutspflicht 
 

(1) Der Mieter ist verpflichtet, den unbefugten Zugriff Dritter auf das Programm sowie die Dokumentation durch 
geeignete Vorkehrungen zu verhindern. 
 

(2) Der Mieter wird die gelieferten Originaldatenträger an einem gegen den unberechtigten Zugriff Dritter 
gesicherten Ort aufbewahren sowie seine Mitarbeiter nachdrücklich auf die Einhaltung der vorliegenden 
Vertragsbedingungen und des Urheberrechts hinweisen. Insbesondere wird der Mieter seine Mitarbeiter 
auffordern, keine unberechtigten Vervielfältigungen des Programms oder des Benutzerhandbuchs anzufordern. 
 

(3) Verletzt ein Mitarbeiter des Mieters das Urheberrecht des Vermieters, ist der Mieter verpflichtet, nach 
Kräften an der Aufklärung der Urheberrechtsverletzung mitzuwirken, insbesondere den Vermieter unverzüglich 
über die entsprechenden Verletzungshandlungen in Kenntnis zu setzen. 
 
 
 § 11 Rückgabe- und Löschungspflicht 
 

(1) Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses ist der Mieter zur Rückgabe sämtlicher Originaldatenträger sowie 
der vollständigen ihm überlassenen Dokumentationen, Materialien und sonstiger Unterlagen verpflichtet. Das 
Programm samt Dokumentation ist dem Vermieter kostenfrei zuzustellen. Bei einem Transport durch Dritte ist die 
Sendung auf gesichertem Transportweg (eingeschriebener Brief, Postwertpaket oder ähnliches) aufzugeben und 
in angemessener Höhe zu versichern, mindestens in Höhe der zwölffachen Monatsmiete. 
 

(2) Die ordnungsgemäße Rückgabe umfaßt auch die vollständige und endgültige Löschung sämtlicher 
gegebenenfalls vorhandener Kopien. 
 

(3) Der Vermieter kann auf die Rückgabe verzichten und die Löschung des Programms sowie die Vernichtung 
der Dokumentation anordnen. Übt der Vermieter dieses Wahlrecht aus, wird er dies dem Mieter ausdrücklich 
mitteilen. 
 



(4) Der Mieter wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß er nach Beendigung des Vertragsverhältnisses die 
Software nicht weiterbenutzen darf und im Falle der Nichtbeachtung das Urheberrecht des Rechtsinhabers 
verletzt. § 10 Abs. 3 ist auf die Zeit nach Beendigung des Vertragsverhältnisses entsprechend anzuwenden. 
 
 
 § 12 Schriftform 
 

Sämtliche Vereinbarungen, die eine Änderung, Ergänzung oder Konkretisierung dieser Vertragsbedingungen 
beinhalten, sowie besondere Zusicherungen und Abmachungen sind schriftlich niederzulegen. Werden sie von 
Vertretern oder Hilfspersonen des Vermieters erklärt, sind sie nur dann verbindlich, wenn der Vermieter hierfür 
seine schriftliche Zustimmung erteilt. 
 
 
 § 13 Kollision mit anderen Geschäftsbedingungen 
 

Sofern der Anwender ebenfalls Allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet, kommt der Vertrag auch ohne 
ausdrückliche Einigung über den Einbezug Allgemeiner Geschäftsbedingungen zustande. Soweit die 
verschiedenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen inhaltlich übereinstimmen, gelten diese als vereinbart. An die 
Stelle sich widersprechender Einzelregelungen treten die Regelungen des dispositiven Rechts. Gleiches gilt für 
den Fall, daß die Geschäftsbedingungen des Mieters Regelungen enthalten, die im Rahmen dieser 
Geschäftsbedingungen nicht enthalten sind. Enthalten vorliegende Geschäftsbedingungen Regelungen, die in 
den Geschäftsbedingungen des Mieters nicht enthalten sind, so gelten die vorliegenden Geschäftsbedingungen. 
 
 
 § 14 Hinweis- und Kenntnisnahmebestätigung 
 

Dem Mieter ist die Verwendung der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen seitens des Vermieters 
bekannt. Er hatte die Möglichkeit, von ihrem Inhalt in zumutbarer Weise Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 § 15 Rechtswahl 
 

Die Parteien vereinbaren hinsichtlich sämtlicher Rechtsbeziehungen aus diesem Vertragsverhältnis die 
Anwendung des Rechts der Bundesrepublik Deutschland. 
 
 
 § 16 Gerichtsstand 
 

Sofern der Mieter Vollkaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, wird für sämtliche Streitigkeiten, die im Rahmen der Abwicklung 
dieses Vertragsverhältnisses entstehen, Frankfurt am Main als Gerichtsstand vereinbart. 
 
 
........................    ......................... 
Unterschrift des Mieters    Unterschrift des Vermieters 
 



 X. Softwarepflege 
 
 Softwarepflegevertrag mit Kaufleuten 
 
 zwischen 
 
.................... (nachfolgend ”Unternehmer” genannt) 
 
 und 
.................... (nachfolgend ”Kunde” genannt) 
 
 
 § 1 Allgemeines  
 

(1) Vertragsgegenstand ist die Pflege der ”XY-Software”. Letztere umfaßt die in der allgemeinen 
Leistungsbeschreibung aufgelisteten Funktionen und ist auf der XY-Hardware unter dem Z-Betriebssystem 
ablauffähig. 
 

(2) Der Unternehmer übernimmt die Pflege der in der Anlage (”Pflegeschein”) zu diesem Vertrag genannten 
Programmteile. 
 

(3) Die Wartung von Computerhardware ist nicht Gegenstand dieses Vertrags. 
 
 
 § 2 Pflegeleistungen 
 

(1) Die Pflegedienste des Unternehmers umfassen folgende Leistungen: 
 

a) Die Überlassung der jeweils neusten Programmversionen der unter § 1 Abs.1 genannten Software. Zur 
Überlassung zählt auch die Installation der Software, sofern sich diese schwieriger gestaltet als das bloße 
menügesteuerte Übertragen des Programmcodes auf den Massenspeicher des Kundencomputers. 
 

b) Die Aktualisierung der Softwaredokumentationen. Soweit eine erhebliche Änderung des Funktionsumfangs 
oder der Bedienung der Software erfolgt, wird eine vollständig neue Dokumentation überlassen. 
 

c) Nach Ablauf der aus dem Softwareüberlassungsvertrag folgenden Gewährleistungsfrist die 
Fehlerbeseitigung sowohl innerhalb des Programmcodes als auch innerhalb der Dokumentation. 
 

d) Sowohl die schriftliche als auch telefonische Beratung des Kunden bei Problemen hinsichtlich der 
Anwendung der Software sowie bei gegebenenfalls zu verzeichnenden Programmfehlern. 
 

e) Der telefonische Beratungsdienst (”Hotline”) steht dem Kunden werktags zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr 
zur Verfügung 
 

f) Schriftlich gemeldete Fehler bzw- geäußerte Beratungswünsche werden spätestens am Nachmittag des dem 
Eingang folgenden Werktages beantwortet. Soweit möglich erfolgt dies zum Zwecke der Beschleunigung 
telefonisch. Der Kunde hat daher jeder schriftlichen Meldung den Namen sowie die Telefondurchwahl des 
zuständigen Mitarbeiters hinzuzufügen. 
 

(2) Nicht zu den vertraglichen Pflegediensten des Unternehmers zählen folgende Leistungen: 
 

a) Beratungen außerhalb der unter § 2 Abs.1 lit. e) genannten Bereitschaftszeiten. 
 

b) Pflegeleistungen, die durch einen Einsatz der Software auf einem anderen Hardwaresystem oder unter einem 
anderen Betriebssystem notwendig werden. 
 

c) Pflegeleistungen nach einem Eingriff des Kunden in den Programmcode der Software. 
 

d) Pflegeleistungen hinsichtlich der Zusammenarbeit der vertragsgegenständlichen Software mit anderen 
Computerprogrammen, die nicht Gegenstand des Pflegevertrags sind. 
 
 
 



 § 3 Vergütung  
 

(1) Das Pflegeentgelt wird nach Monatsabschnitten berechnet und ist am 1. Werktag eines jeden Monats im 
voraus fällig. 
 

(2) Der Kunde wird den Unternehmer ermächtigen, den Mietzins im Lastschrifteinzugsverfahren einzuziehen, 
und für die erforderliche Deckung seines Bankkontos sorgen. 
 

(3) Das monatliche Pflegeentgelt beträgt ....... DM zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Nach Ablauf von 
drei Jahren kann der Unternehmer das Pflegeentgelt der allgemeinen Preisentwicklung anpassen. Beträgt die 
Erhöhung des Pflegeentgelts mehr als 10 % kann der Kunde das Vertragsverhältnis kündigen. 
 
 
 § 4 Vertragslaufzeit und Kündigungsfristen 
 

(1) Das Vertragsverhältnis beginnt am ... . 
 

(2) Der Pflegevertrag läuft auf unbestimmte Zeit. Er kann zum Ende eines Kalender-Quartals gekündigt werden, 
erstmals zum ... . 
 

(3) Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate. Die Kündigung muß mittels eingeschriebenen Briefs erfolgen und 
dem Unternehmer spätestens am dritten Werktag des ersten Monats der Kündigungsfrist zugehen. 
 
 
 § 5 Mitwirkungspflichten des Kunden 
 

(1) Bei der Umschreibung, Eingrenzung, Feststellung und Meldung von Fehlern muß der Kunde die vom 
Unternehmer erteilten Hinweise befolgen. Gegebenenfalls muß der Kunde Checklisten des Unternehmers 
verwenden. 
 

(2) Der Kunde muß seine Fehlermeldungen und Fragen nach Kräften präzisieren. Er muß hierfür auf kompetente 
Mitarbeiter zurückgreifen. 
 

(3) Während erforderlicher Testläufe ist der Kunde persönlich anwesend oder stellt hierfür kompetente 
Mitarbeiter ab, die bevollmächtigt sind, über Mängel, Funktionserweiterungen, Funktionskürzungen sowie 
Änderungen der Programmstruktur zu urteilen und zu entscheiden. Gegebenenfalls sind andere Arbeiten mit der 
Computeranlage während der Zeit der Pflegearbeiten einzustellen. 
 
 
 § 6 Haftung 
 

(1) Der Unternehmer haftet unbeschränkt nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit auch seiner gesetzlichen 
Vertreter und leitenden Angestellten. Für das Verschulden sonstiger Erfüllungsgehilfen wird die Haftung auf das 
Fünffache des jährlichen Pflegeentgelts sowie auf solche Schäden begrenzt, mit deren Entstehung im Rahmen 
einer Softwarepflege typischerweise gerechnet werden muß. 
 

(2) Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Unternehmer nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, deren Einhaltung für 
die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflicht). Bei Verletzung einer 
Kardinalpflicht ist die Haftungsbeschränkung nach Abs. 1 dieser Haftungsreglung entsprechend heranzuziehen. 
 

(3) Die Haftung für Datenverlust wird auf den typischen Wiederherstellungsaufwand beschränkt, der bei 
regelmäßiger und gefahrentsprechender Anfertigung von Sicherungskopien eingetreten wäre. 
 
 
 § 7 Subunternehmer 
 

(1) Es ist dem Unternehmer grundsätzlich nicht gestattet, die Programmpflege insgesamt oder hinsichtlich 
einzelner Teilleistungen an Subunternehmer zu übertragen. Sollte die Beauftragung eines Subunternehmers 
notwendig werden, ist die vorherige schriftliche Genehmigung des Kunden einzuholen. Hierzu muß der 
Unternehmer dem Kunden den Namen und die genaue Anschrift des in Betracht kommenden Subunternehmers 
mitteilen sowie Auskunft über dessen Leistungsfähigkeit zur ordnungsgemäßen Programmpflege und Bonität 
geben. Den Kunden trifft keine Pflicht, die gewünschte Genehmigung zu erteilen. 
 



(2) Sofern die Einschaltung eines Subunternehmers vom Kunden genehmigt wird, haftet der Unternehmer für 
diesen wie für einen eigenen Erfüllungsgehilfen. Gleichgültig ist dabei, ob der Unternehmer zu einer Kontrolle und 
Überwachung des Subunternehmers in der Lage ist. 
 
 
 § 8 Schriftform 
 

Sämtliche Vereinbarungen, die eine Änderung, Ergänzung oder Konkretisierung dieser Vertragsbedingungen 
beinhalten, sowie besondere Zusicherungen und Abmachungen sind schriftlich niederzulegen. Werden sie von 
Vertretern oder Hilfspersonen des Unternehmers erklärt, sind sie nur dann verbindlich, wenn der Unternehmer 
hierfür seine schriftliche Zustimmung erteilt. 
 
 
 § 9 Kollision mit anderen Geschäftsbedingungen 
 

Sofern der Kunde ebenfalls Allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet, kommt der Vertrag auch ohne 
ausdrückliche Einigung über den Einbezug Allgemeiner Geschäftsbedingungen zustande. Soweit die 
verschiedenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen inhaltlich übereinstimmen, gelten diese als vereinbart. An die 
Stelle sich widersprechender Einzelregelungen treten die Regelungen des dispositiven Rechts. Gleiches gilt für 
den Fall, daß die Geschäftsbedingungen des Kunden Regelungen enthalten, die im Rahmen der vorliegenden 
Geschäftsbedingungen nicht enthalten sind. Enthalten vorliegende Geschäftsbedingungen Regelungen, die in 
den Geschäftsbedingungen des Kunden nicht enthalten sind, so gelten die vorliegenden Geschäftsbedingungen. 
 
 
 § 10 Hinweis- und Kenntnisnahmebestätigung 
 

Dem Kunden ist die Verwendung der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen seitens des 
Unternehmers bekannt. Er hatte die Möglichkeit, von ihrem Inhalt in zumutbarer Weise Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 § 11 Rechtswahl 
 

Die Parteien vereinbaren hinsichtlich sämtlicher Rechtsbeziehungen aus diesem Vertragsverhältnis die 
Anwendung des Rechts der Bundesrepublik Deutschland. 
 
 
 § 12 Gerichtsstand 
 

Für sämtliche Streitigkeiten, die im Rahmen der Abwicklung dieses Vertragsverhältnisses entstehen, wird 
Frankfurt am Main als Gerichtsstand vereinbart. 
 
 
........................    ......................... 
Unterschrift des Unternehmers     Unterschrift des Kunden 
 



 XI. Softwareüberlassung an eine Leasinggesellschaft 
 
 Software - Kaufvertrag 
 
 zwischen 
 
.................... (nachfolgend “Lieferant” genannt) 
 
 und 
 
.................... (nachfolgend “Leasinggesellschaft” genannt) 
 
 
 § 1 Vertragsgegenstand und Vergütung 
 

(1) Gegenstand des Vertrages ist das Computerprogramm “XY-Software”, die Anwenderdokumentation 
(Benutzerhandbuch) sowie sonstiges zugehöriges schriftliches Material, nachfolgend zusammenfassend als 
Software bezeichnet. 
 

(2) Die Software wird der Leasinggesellschaft auf Dauer überlassen. Der Kaufpreis beträgt .... , .. DM. 
 
 
 § 2 Rechte und Pflichten der Leasinggesellschaft 
 

(1) Die Leasinggesellschaft darf die Software im Rahmen ihres Geschäftsbetriebs verleasen und ihren Kunden 
(nachfolgend als “Leasingnehmer” bezeichnet) die in §§ 3, 4 und 5 dieses Vertrags genannten Rechte einräumen. 
 

(2) Die Leasinggesellschaft darf die Software nicht selbst benutzen, soweit sie nicht einen selbständigen 
Vertrag zur eigenen Programmnutzung mit dem Lieferanten abschließt. 
 
 
 § 3 Vervielfältigungsrechte des Leasingnehmers und Zugriffsschutz  
 

(1) Der Leasingnehmer darf das gelieferte Programm vervielfältigen, soweit die jeweilige Vervielfältigung für die 
Benutzung des Programms notwendig ist. Zu den notwendigen Vervielfältigungen zählen die Installation des 
Programms vom Originaldatenträger auf den Massenspeicher der eingesetzten Hardware sowie das Laden des 
Programms in den Arbeitsspeicher. 
 

(2) Darüberhinaus kann der Leasingnehmer eine Vervielfältigung zu Sicherungszwecken vornehmen. Es darf 
jedoch grundsätzlich nur eine einzige Sicherungskopie angefertigt und aufbewahrt werden. Diese 
Sicherungskopie ist als solche des überlassenen Programms zu kennzeichnen und mit dem der 
Programmdokumentation beiliegenden Herstelleraufkleber zu versehen. 
 

(3) Ist aus Gründen der Datensicherheit oder der Sicherstellung einer schnellen Reaktivierung des 
Computersystems nach einem Totalausfall die turnusmäßige Sicherung des gesamten Datenbestands 
einschließlich der eingesetzten Computerprogramme unerläßlich, darf der Leasingnehmer Sicherungskopien in der 
zwingend erforderlichen Anzahl herstellen. Die betreffenden Datenträger sind entsprechend zu kennzeichnen. Die 
Sicherungskopien dürfen nur zu rein archivarischen Zwecken verwendet werden. 
 

(4) Der Leasingnehmer ist verpflichtet, den unbefugten Zugriff Dritter auf das Programm sowie die 
Dokumentation durch geeignete Vorkehrungen zu verhindern. Die gelieferten Originaldatenträger sowie die 
Sicherungskopien sind an einem gegen den unberechtigten Zugriff Dritter gesicherten Ort aufzubewahren. Die 
Mitarbeiter des Leasingnehmers sind nachdrücklich auf die Einhaltung der vorliegenden Vertragsbedingungen 
sowie der Bestimmungen des Urheberrechts hinzuweisen. 
 

(5) Weitere Vervielfältigungen, zu denen auch die Ausgabe des Programmcodes auf einen Drucker sowie das 
Fotokopieren des Handbuchs zählen, darf der Leasingnehmer nicht anfertigen. Gegebenenfalls für Mitarbeiter 
benötigte zusätzliche Handbücher sind über den Lieferanten zu beziehen. 
 
 
 



 § 4 Mehrfachnutzungen und Netzwerkeinsatz des Leasingnehmers 
 

(1) Der Leasingnehmer darf die Software auf jeder ihm zur Verfügung stehenden Hardware einsetzen. Wechselt 
der Leasingnehmer jedoch die Hardware, muß er die Software von der bisher verwendeten Hardware löschen. 
 

(2) Ein zeitgleiches Einspeichern, Vorrätighalten oder Benutzen auf mehr als nur einer Hardware ist unzulässig. 
Möchte der Leasingnehmer die Software auf mehreren Hardwarekonfigurationen zeitgleich einsetzen, etwa durch 
mehrere Mitarbeiter, muß er eine entsprechende Anzahl von Programmpaketen leasen. 
 

(3) Der Einsatz der überlassenen Software innerhalb eines Netzwerkes oder eines sonstigen Mehrstations-
Rechensystems ist unzulässig, sofern damit die Möglichkeit zeitgleicher Mehrfachnutzung des Programms 
geschaffen wird. Möchte der Leasingnehmer die Software innerhalb eines Netzwerks oder sonstiger 
Mehrstations-Rechensysteme einsetzen, muß er eine zeitgleiche Mehrfachnutzung durch 
Zugriffsschutzmechanismen unterbinden oder dem Lieferanten eine besondere Netzwerkgebühr entrichten, deren 
Höhe sich nach der Anzahl der an das Rechensystem angeschlossenen Benutzer bestimmt. Die im Einzelfall zu 
entrichtende Netzwerkgebühr wird der Lieferant dem Leasingnehmer umgehend mitteilen, sobald dieser dem 
Lieferanten den geplanten Netzwerkeinsatz einschließlich der Anzahl angeschlossener Benutzer schriftlich 
bekanntgegeben hat. Der Einsatz im Netzwerk ist erst nach der vollständigen Entrichtung der Netzwerkgebühr 
zulässig. Der Einbezug der Netzwerkgebühr in das Leasingverhältnis zwischen Leasinggesellschaft und 
Leasingnehmer bedarf der Mitwirkung und Zustimmung des Lieferanten. 
 
 
 § 5 Dekompilierung und Programmänderungen des Leasingnehmers 
 

(1) Die Rückübersetzung des überlassenen Programmcodes in andere Codeformen (Dekompilierung) sowie 
sonstige Arten der Rückerschließung der verschiedenen Herstellungsstufen der Software (Reverse-Engineering) 
einschließlich einer Programmänderung sind für den eigenen Gebrauch zulässig, insbesondere zum Zwecke der 
Fehlerbeseitigung oder Erweiterung des Funktionsumfangs. Zum eigenen Gebrauch im Sinne dieser Regelung 
zählt insbesondere der private Gebrauch des Leasingnehmers. Daneben zählt zum eigenen Gebrauch aber auch 
der beruflichen oder erwerbswirtschaftlichen Zwecken dienende Gebrauch, sofern er sich auf die eigene 
Verwendung durch den Leasingnehmer oder seiner Mitarbeiter beschränkt und nicht nach außen hin in 
irgendeiner Art und Weise gewerblich verwertet werden soll. 
 

(2) Die Entfernung eines Kopierschutzes oder ähnlicher Schutzroutinen ist nur zulässig, sofern durch diesen 
Schutzmechanismus die störungsfreie Programmnutzung beeinträchtigt oder verhindert wird. Für die 
Beeinträchtigung oder Verhinderung störungsfreier Benutzbarkeit durch den Schutzmechanismus trägt der 
Leasingnehmer die Beweislast. Der Leasingnehmer muß die vorgenommenen Programmänderungen sowie die 
aufgetretenen Störungssymptome dem Lieferanten mittels detaillierter Erläuterung schriftlich anzeigen. 
 

(3) Die entsprechenden Handlungen nach Abs. 2 dürfen nur dann kommerziell arbeitenden Dritten überlassen 
werden, die in einem potentiellen Wettbewerbsverhältnis mit dem Lieferanten stehen, wenn der Lieferant die 
gewünschten Programmänderungen nicht gegen ein angemessenes Entgelt vornehmen will. Dem Lieferanten ist 
eine hinreichende Frist zur Prüfung der Auftragsübernahme einzuräumen sowie der Namen des Dritten mitzuteilen. 
 

(4) Sofern die genannten Handlungen aus gewerblichen Gründen vorgenommen werden, sind sie nur zulässig, 
wenn sie zur Schaffung, Wartung oder zum Funktionieren eines unabhängig geschaffenen interoperablen 
Programms unerläßlich sind und die notwendigen Informationen auch noch nicht veröffentlicht wurden oder 
sonstwie zugänglich sind, etwa beim Hersteller/Lieferant erfragt werden können. Die Herstelleranschrift 
entnehmen Sie bitte dem vorderen Deckblatt des Benutzerhandbuchs. 
 

(5) Urhebervermerke, Seriennummern sowie sonstige der Programmidentifikation dienende Merkmale dürfen auf 
keinen Fall entfernt oder verändert werden. 
 
 
 § 6 Gewährleistung  
 

(1) Mängel der gelieferten Software einschließlich der Handbücher und sonstiger Unterlagen werden vom 
Lieferanten innerhalb der Gewährleistungsfrist von sechs Monaten ab Lieferung nach entsprechender Mitteilung 
durch die Leasinggesellschaft oder den Leasingnehmer behoben. Dies geschieht nach Wahl des Lieferanten 
durch kostenfreie Nachbesserung oder Ersatzlieferung. 
 

(2) Kann der Mangel nicht innerhalb angemessener Frist behoben werden oder ist die Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung aus sonstigen Gründen als fehlgeschlagen anzusehen, kann die Leasinggesellschaft nach ihrer 



Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Wandelung) 
verlangen. Von einem Fehlschlagen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung ist erst auszugehen, wenn dem 
Lieferanten hinreichende Gelegenheit zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung eingeräumt wurde, ohne daß der 
gewünschte Erfolg erzielt wurde, wenn die Nachbesserung oder Ersatzlieferung unmöglich ist, wenn sie vom 
Lieferanten verweigert oder unzumutbar verzögert wird, wenn begründete Zweifel hinsichtlich der 
Erfolgsaussichten bestehen oder wenn eine Unzumutbarkeit aus sonstigen Gründen vorliegt. 
 
 
 § 7 Haftung 
 

(1) Für Schäden wegen Rechtsmängeln und Fehlens zugesicherter Eigenschaften haftet der Lieferant 
unbeschränkt. Die Haftung für anfängliches Unvermögen, Verzug und Unmöglichkeit wird auf das Fünffache des 
Überlassungsentgelts sowie auf solche Schäden begrenzt, mit deren Entstehung im Rahmen einer 
Softwareüberlassung typischerweise gerechnet werden muß. 
 

(2) Im übrigen haftet der Lieferant unbeschränkt nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit auch seiner 
gesetzlichen Vertreter und leitenden Angestellten. Für das Verschulden sonstiger Erfüllungsgehilfen haftet der 
Lieferant nur im Umfang der Haftung für anfängliches Unvermögen nach dem voranstehenden Absatz. 
 

(3) Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Lieferant nur, sofern nicht eine Pflicht verletzt wird, deren Einhaltung für 
die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflicht). Bei Verletzung der 
Kardinalpflicht ist die Haftungsbeschränkung für anfängliches Unvermögen nach Abs. 1 dieser 
Haftungsregelung entsprechend heranzuziehen. 
 

(4) Die Haftung für Datenverlust wird auf den typischen Wiederherstellungsaufwand beschränkt, der bei 
regelmäßiger und gefahrentsprechender Anfertigung von Sicherungskopien eingetreten wäre. 
 

(5) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt (§ 14 ProdHG). 
 
 § 8 Untersuchungs- und Rügepflicht 
 

Die Leasinggesellschaft wird den Leasingnehmer verpflichten, die gelieferte Software auf offensichtliche 
Mängel, die einem durchschnittlichen Kunden ohne weiteres auffallen, zu untersuchen. Offensichtliche Mängel, 
insbesondere das Fehlen von Datenträgern oder Handbüchern sowie erhebliche, leicht sichtbare Beschädigungen 
des Datenträgers, sind beim Lieferanten innerhalb von zwei Wochen nach Lieferung schriftlich zu rügen. Der 
Leasingnehmer kann hierfür das in der Dokumentation enthaltene Formular verwenden. Die Mängel, insbesondere 
die aufgetretenen Symptome, sind nach Kräften detailliert zu beschreiben. 
 
 
 § 9 Schriftform 
 

Sämtliche Vereinbarungen, die eine Änderung, Ergänzung oder Konkretisierung dieser Vertragsbedingungen 
beinhalten, sowie besondere Zusicherungen und Abmachungen sind schriftlich niederzulegen. Werden sie von 
Vertretern oder Hilfspersonen des Lieferanten erklärt, sind sie nur dann verbindlich, wenn der Lieferant hierfür 
seine schriftliche Zustimmung erteilt. 
 
 
 § 10 Kollision mit anderen Geschäftsbedingungen 
 

Sofern die Leasinggesellschaft ebenfalls Allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet, kommt der Vertrag 
auch ohne ausdrückliche Einigung über den Einbezug Allgemeiner Geschäftsbedingungen zustande. Soweit die 
verschiedenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen inhaltlich übereinstimmen, gelten diese als vereinbart. An die 
Stelle sich widersprechender Einzelregelungen treten die Regelungen des dispositiven Rechts. Gleiches gilt für 
den Fall, daß die Geschäftsbedingungen der Leasinggesellschaft Regelungen enthalten, die im Rahmen der 
vorliegenden Geschäftsbedingungen nicht enthalten sind. Enthalten vorliegende Geschäftsbedingungen 
Regelungen, die in den Geschäftsbedingungen der Leasinggesellschaft nicht enthalten sind, so gelten die 
vorliegenden Geschäftsbedingungen. 
 
 
 



 § 11 Hinweis- und Kenntnisnahmebestätigung 
 

Der Leasinggesellschaft ist die Verwendung der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen seitens des 
Lieferanten bekannt. Sie hatte die Möglichkeit, von ihrem Inhalt in zumutbarer Weise Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 § 12 Rechtswahl 
 

Die Parteien vereinbaren hinsichtlich sämtlicher Rechtsbeziehungen aus diesem Vertragsverhältnis die 
Anwendung des Rechts der Bundesrepublik Deutschland. 
 
 
 § 13 Gerichtsstand 
 

Für sämtliche Streitigkeiten, die im Rahmen der Abwicklung dieses Vertragsverhältnisses entstehen, wird 
Frankfurt am Main als Gerichtsstand vereinbart. 
 
 
........................    ......................... 
Unterschrift des Lieferanten   Unterschrift der Leasinggesellschaft 
 



XII. Softwarevertrieb 
 
 Software - Vertriebsvertrag 
 
 zwischen 
 
.................... (nachfolgend “Rechtsinhaber” genannt) 
 
 und 
.................... (nachfolgend “Händler” genannt) 
 
 
 § 1 Vertragsgegenstand und Laufzeit 
 

(1) Gegenstand des Vertrages ist das Computerprogramm “XY-Software”, die Anwenderdokumentation 
(Benutzerhandbuch) sowie sonstiges zugehöriges schriftliches Material, nachfolgend zusammenfassend als 
Software bezeichnet. 
 

(2) Die dem Händler zum jeweils gültigen Vertriebshändlerentgelt überlassenen Softwareexemplare sind 
entsprechend den Regelungen dieses Vertrags zu vertreiben. Sofern die Software nicht auf einem Datenträger 
überlassen wird, sondern mittels Datenfernübertragung, sind die Regelungen dieses Vertrags entsprechend 
anzuwenden. 
 

(3) Dem Händler stehen keine urheberrechtlichen Nutzungsrechte an der Software zu, soweit sie ihm nicht im 
Rahmen dieses Vertags zum Zwecke des Vertriebs ausdrücklich übertragen werden. 
 

(4) Das Vertragsverhältnis beginnt am .... und läuft auf unbestimmte Zeit. Es kann zum Ende eines Kalender-
Quartals gekündigt werden, erstmals zum ... . Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate. Die Kündigung muß mittels 
eingeschriebenen Briefs erfolgen und dem Unternehmer spätestens am dritten Werktag des ersten Monats der 
Kündigungsfrist zugehen. 
 
 
 § 2 Vertriebsvorgaben 
 

(1) Der Händler ist berechtigt, die ihm überlassenen Softwareexemplare im Rahmen seines gewöhnlichen 
Geschäftsbetriebs zu veräußern und Eigentum am konkreten Werkexemplar zu übertragen. Der Händler ist 
daneben verpflichtet, seinem Kunden  Rechte entsprechend den in §§ 3, 4, und 5 dieses Vertrags aufgestellten 
Vorgaben zu übertragen. Weitergehende Rechte darf der Händler seinen Kunden nicht einräumen. 
 

(2) Der Händler darf die Software nur dann selbst benutzen, wenn er einen eigenständigen Softwarevertrag 
gleich einem gewöhnlichen Kunden des Händlers abschließt. 
 

(3) Der Händler darf seine Vertriebsberechtigung weder vollständig noch teilweise an Dritte übertragen. 
 

(4) Der Händler ist verpflichtet, über den Vertrieb der Software gesondert Buch zu führen. Der Rechtsinhaber ist 
berechtigt, die Buchführung auf eigene Kosten jederzeit durch einen zur Verschwiegenheit verpflichteten 
Buchprüfer überprüfen zu lassen. 
 
 
 § 3 Vervielfältigungsrechte des Kunden 
 

(1) Der Kunde darf das gelieferte Programm vervielfältigen, soweit die jeweilige Vervielfältigung für die 
Benutzung des Programms notwendig ist. Zu den notwendigen Vervielfältigungen zählen die Installation des 
Programms vom Originaldatenträger auf den Massenspeicher der eingesetzten Hardware sowie das Laden des 
Programms in den Arbeitsspeicher. 
 

(2) Darüberhinaus kann der Kunde eine Vervielfältigung zu Sicherungszwecken vornehmen. Es darf jedoch 
grundsätzlich nur eine einzige Sicherungskopie angefertigt und aufbewahrt werden. Diese Sicherungskopie ist als 
solche des überlassenen Programms zu kennzeichnen und mit dem der Programmdokumentation beiliegenden 
Herstelleraufkleber zu versehen. 
 

 



(3) Ist aus Gründen der Datensicherheit oder der Sicherstellung einer schnellen Reaktivierung des 
Computersystems nach einem Totalausfall die turnusmäßige Sicherung des gesamten Datenbestands 
einschließlich der eingesetzten Computerprogramme unerläßlich, darf der Kunde Sicherungskopien in der 
zwingend erforderlichen Anzahl herstellen. Die betreffenden Datenträger sind entsprechend zu kennzeichnen. Die 
Sicherungskopien dürfen nur zu rein archivarischen Zwecken verwendet werden. 
 

(4) Weitere Vervielfältigungen, zu denen auch die Ausgabe des Programmcodes auf einen Drucker sowie das 
Fotokopieren des Handbuchs zählen, darf der Kunde nicht anfertigen. Gegebenenfalls für Mitarbeiter benötigte 
zusätzliche Handbücher sind über den Rechtsinhaber zu beziehen. 
 
 
 § 4 Mehrfachnutzungen und Netzwerkeinsatz beim Kunden 
 

(1) Der Kunde darf die Software auf jeder ihm zur Verfügung stehenden Hardware einsetzen. Wechselt der 
Kunde jedoch die Hardware, muß er die Software von der bisher verwendeten Hardware löschen. 
 

(2) Ein zeitgleiches Einspeichern, Vorrätighalten oder Benutzen auf mehr als nur einer Hardware ist unzulässig. 
Möchte der Kunde die Software auf mehreren Hardwarekonfigurationen zeitgleich einsetzen, etwa durch mehrere 
Mitarbeiter, muß er eine entsprechende Anzahl von Programmpaketen erwerben. 
 

(3) Der Einsatz der überlassenen Software innerhalb eines Netzwerkes oder eines sonstigen Mehrstations-
Rechensystems ist unzulässig, sofern damit die Möglichkeit zeitgleicher Mehrfachnutzung des Programms 
geschaffen wird. Möchte der Kunde die Software innerhalb eines Netzwerks oder sonstiger Mehrstations-
Rechensysteme einsetzen, muß er eine zeitgleiche Mehrfachnutzung durch Zugriffsschutzmechanismen 
unterbinden oder dem Rechtsinhaber eine besondere Netzwerkgebühr entrichten, deren Höhe sich nach der 
Anzahl der an das Rechensystem angeschlossenen Benutzer bestimmt. Die im Einzelfall zu entrichtende 
Netzwerkgebühr wird der Rechtsinhaber dem Kunden umgehend mitteilen, sobald dieser dem Rechtsinhaber den 
geplanten Netzwerkeinsatz einschließlich der Anzahl angeschlossener Benutzer schriftlich bekanntgegeben hat. 
Der Einsatz im Netzwerk ist erst nach der vollständigen Entrichtung der Netzwerkgebühr zulässig. 
 
 
 § 5 Dekompilierung und Programmänderungen durch den Kunden 
 

(1) Die Rückübersetzung des überlassenen Programmcodes in andere Codeformen (Dekompilierung) sowie 
sonstige Arten der Rückerschließung der verschiedenen Herstellungsstufen der Software (Reverse-Engineering) 
einschließlich einer Programmänderung sind für den eigenen Gebrauch zulässig, insbesondere zum Zwecke der 
Fehlerbeseitigung oder Erweiterung des Funktionsumfangs. Zum eigenen Gebrauch im Sinne dieser Regelung 
zählt insbesondere der private Gebrauch des Kunden. Daneben zählt zum eigenen Gebrauch aber auch der 
beruflichen oder erwerbswirtschaftlichen Zwecken dienende Gebrauch, sofern er sich auf die eigene Verwendung 
durch den Kunden oder seiner Mitarbeiter beschränkt und nicht nach außen hin in irgendeiner Art und Weise 
gewerblich verwertet werden soll. 
 

(2) Die Entfernung eines Kopierschutzes oder ähnlicher Schutzroutinen ist nur zulässig, sofern durch diesen 
Schutzmechanismus die störungsfreie Programmnutzung beeinträchtigt oder verhindert wird. Für die 
Beeinträchtigung oder Verhinderung störungsfreier Benutzbarkeit durch den Schutzmechanismus trägt der Kunde 
die Beweislast. Der Kunde muß die vorgenommenen Programmänderungen sowie die aufgetretenen 
Störungssymptome dem Rechtsinhaber mittels detaillierter Erläuterung schriftlich anzeigen. 
 

(3) Die entsprechenden Handlungen nach Abs. 2 dürfen nur dann kommerziell arbeitenden Dritten überlassen 
werden, die in einem potentiellen Wettbewerbsverhältnis mit dem Rechtsinhaber stehen, wenn der Rechtsinhaber 
die gewünschten Programmänderungen nicht gegen ein angemessenes Entgelt vornehmen will. Dem 
Rechtsinhaber ist eine hinreichende Frist zur Prüfung der Auftragsübernahme einzuräumen sowie der Namen des 
Dritten mitzuteilen. 
 

(4) Sofern die genannten Handlungen aus gewerblichen Gründen vorgenommen werden, sind sie nur zulässig, 
wenn sie zur Schaffung, Wartung oder zum Funktionieren eines unabhängig geschaffenen interoperablen 
Programms unerläßlich sind und die notwendigen Informationen auch noch nicht veröffentlicht wurden oder 
sonstwie zugänglich sind, etwa beim Rechtsinhaber erfragt werden können. Die Anschrift entnehmen Sie bitte 
dem vorderen Deckblatt des Benutzerhandbuchs. 
 

(5) Urhebervermerke, Seriennummern sowie sonstige der Programmidentifikation dienende Merkmale dürfen auf 
keinen Fall entfernt oder verändert werden. 
 



 § 6 Gewährleistung und Haftung 
 

(1) Bezüglich der dem Händler gelieferten Softwareexemplare findet kaufvertragliches Gewährleistungsrecht 
Anwendung. 
 

(2) Für Schäden wegen Rechtsmängeln und Fehlens zugesicherter Eigenschaften haftet der Rechtsinhaber 
unbeschränkt. Die Haftung für anfängliches Unvermögen, Verzug und Unmöglichkeit wird auf das Fünffache des 
Überlassungsentgelts (Vertriebshändlerentgelt) sowie auf solche Schäden begrenzt, mit deren Entstehung im 
Rahmen einer Softwareüberlassung typischerweise gerechnet werden muß. 
 

(3) Im übrigen haftet der Rechtsinhaber unbeschränkt nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit auch seiner 
gesetzlichen Vertreter und leitenden Angestellten. Für das Verschulden sonstiger Erfüllungsgehilfen haftet der 
Lieferant nur im Umfang der Haftung für anfängliches Unvermögen nach dem voranstehenden Absatz. 
 

(4) Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Rechtsinhaber nur, sofern nicht eine Pflicht verletzt wird, deren 
Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflicht). Bei Verletzung 
der Kardinalpflicht ist die Haftungsbeschränkung für anfängliches Unvermögen nach Abs. 1 dieser 
Haftungsregelung entsprechend heranzuziehen. 
 
 
 § 7 Vertragsstrafe, Sonderkündigung und weitere Rechtsverfolgung 
 

(1) Verstößt der Händler gegen die Verpflichtung, seinen Kunden nur Nutzungsrechte innerhalb der in §§ 3 - 5 
dieses Vertrags gezogenen Grenzen einzuräumen, wird eine Vertragsstrafe in Höhe des dreifachen Verkaufspreises 
eines einzelnen Softwareexemplars fällig. 
 

(2) Bei einer Pflichtverletzung gemäß dem voranstehenden Absatz ist der Rechtsinhaber darüberhinaus 
berechtigt, den Vertriebsvertrag fristlos und mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Gegebenenfalls beim Händler 
noch vorrätige Softwareexemplare sind von diesem gegen Rückerstattung des jeweiligen Entgelts abzüglich 
obiger Vertragsstrafe an den Rechtsinhaber zurückzugeben. Die anfallenden Transportkosten gehen zu Lasten 
des Händlers. 
 

(3) Die Verfolgung weitergehender Ansprüche, etwa nach dem Urheberrechtsgesetz, sowie insbesondere auch 
von sonstigen Schadensersatzansprüchen bleibt vorbehalten. 
 
 
 § 8 Schriftform 
 

Sämtliche Ve reinbarungen, die eine Änderung, Ergänzung oder Konkretisierung dieser Vertragsbedingungen 
beinhalten, sowie besondere Zusicherungen und Abmachungen sind schriftlich niederzulegen. Werden sie von 
Vertretern oder Hilfspersonen des Rechtsinhaber erklärt, sind sie nur dann verbindlich, wenn der Rechtsinhaber 
hierfür seine schriftliche Zustimmung erteilt. 
 
 § 9 Kollision mit anderen Geschäftsbedingungen 
 

Sofern der Händler ebenfalls Allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet, kommt der Vertrag auch ohne 
ausdrückliche Einigung über den Einbezug Allgemeiner Geschäftsbedingungen zustande. Soweit die 
verschiedenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen inhaltlich übereinstimmen, gelten diese als vereinbart. An die 
Stelle sich widersprechender Einzelregelungen treten die Regelungen des dispositiven Rechts. Gleiches gilt für 
den Fall, daß die Geschäftsbedingungen des Händlers Regelungen enthalten, die im Rahmen der vorliegenden 
Geschäftsbedingungen nicht enthalten sind. Enthalten vorliegende Geschäftsbedingungen Regelungen, die in 
den Geschäftsbedingungen des Händlers nicht enthalten sind, so gelten die vorliegenden 
Geschäftsbedingungen. 
 
 
 § 10 Hinweis- und Kenntnisnahmebestätigung 
 

Dem Händler ist die Verwendung der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen seitens des 
Rechtsinhabers bekannt. Er hatte die Möglichkeit, von ihrem Inhalt in zumutbarer Weise Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 



 § 11 Rechtswahl 
 

Die Parteien vereinbaren hinsichtlich sämtlicher Rechtsbeziehungen aus diesem Vertragsverhältnis die 
Anwendung des Rechts der Bundesrepublik Deutschland. 
 
 
 § 12 Gerichtsstand 
 

Für sämtliche Streitigkeiten, die im Rahmen der Abwicklung dieses Vertragsverhältnisses entstehen, wird 
Frankfurt am Main als Gerichtsstand vereinbart. 
 
 
........................    ......................... 
Unterschrift des Rechtsinhabers    Unterschrift des Händlers 
 
 


